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A n h a n g.

Bon den Pachtanschlägen der Kammergüter.

Z. 121.

Unter dem Anschläge eines Landgutes oder einzelnen
Grundstückes versteht man die ausführliche Borausberechnung
des von der Bewirthschaftung desselben zu erwartenden Ergeb¬
nisses. Die Regeln der Veranschlagung sind in Deutschland sehr
ausgebildet und in zahlreichen Schriften dargestellt worden («).
Dieses Geschäft beruht auf Erfahrungen aus dem Gebiete der
Landwirthschaftslehre; da inzwischen die Anschläge der Kammer¬

güter nach den besonderen Bedürfnissen der Finanzverwal¬
tung eingerichtet sein müssen und deshalb von Finanzbeamtcn
unter der Leitung der oberen Domänenbehördcn verfertiget zu
werden pflegen, da ferner in Staaten, welche viele Domänen
besitzen, die Entwerfung einer besonderen Geschaftsanweisung
nöthig ist, um die Taxationen gleichförmig und zuverlässig zu
machen, so muß eine Uebersicht der hieraufsich beziehenden Grund¬
sätze auch in die Finanzwissenschaft ausgenommen werden.

(a) Vorzüglich in Preußen. Aeltcre Schriften: Schweden, Trat-
tat von Anschlägen der Güter, 1717. n. A. 1751. — Gasser, a-,
Einleitung, Cap. 4—10. Von neueren Schriften s. besonders:
Nicolai,a.a.O., II, 1. — Borowski,a.a.O., I, 1. — Meyer,
Grundsätze zur Verfertigung richtiger Pachtanschläge. Hannov. 1809.
— Sturm, Kamcralpraxis, I, 6—146. — Brieger, Oekonomisch-
kameralistische Schriften, Posen, 1803—9. III Bde. vorzüglich II,
49; III, 68. '— v> Flotow, Anleitung zur Fertigung der Ertrags¬
anschläge. Leipzig, 1820. 22. II B. (vorzüglich gut). —- v. Jacob,
I, §. 106 ff.— v. Malchu s, Politik der inneren Staatsverwaltung,
llr Bd., die angehängten Tabellen. — Klebe, Anleitung zur Fer¬
tigung der Grund-Anschläge. Leipz. 1828. — v. Daum, Materia¬
lien zu einer verbesserten Abschätzung des Acker-, Wiesen- und Wcide-
bodens. Berl. 1828. 4. — Schmalz, Versuch einer Anleitung zur
Veranschlagung ländlicher Grundstücke, Königsb. 1829.— Putsche,
Encyklop. der Land- u. Hauswirthschaft, VII, 631. — Block, Mit-
thcilungen landwirthschaftlicher Erfahrungen, 3r Band, 2. Ausg.
1838. — Dessen Beiträge zur Landgüter-Schätzungskunde, Brest.
1840.— v.Honstedt, Anleitung zur Aufstellung und Beurtheilung
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lanbwirthsch. Schätzungen, Hannov. 1834. — Kreußig, Berich¬
tigung und naturgemäße Begründung der landwirthsch. Ertragsbe¬
rechnungen rc. Prag, 1835. — v. Jordan, Grundsätze über Ab¬
schätzung der Landgüter, 2. A. von Rothkögcl, Wien, 1839. — R.
Andre-, Darstellung der vorzüglichsten landw. Verhältnisse, 4. A.
v. Rieger, 1810. — Vorzüglich zu beachten ist die k. sächsische
Gcschäftsanwcisung zur Abschätzung des Grundeigenthuins, v. 30.
März 1838 (für die Grundsteuer bestimmt). — Technische Instruc¬
tionen f. die von d. K. General-Commission v. Pommern beauftrag¬
ten Oekon. Commissarien. Berl. 1842. 4°. — Gute Materialien bei
Klcemann, Encyklopädic landw. Verhältnisse. 1845, — Zeller,
Landw. Vcrhältnißkunde. 4. Abth. 1842—49.

8 . 122 .
Das durch Veranschlagung auszumittclnde Ergebnis; der

künfligen Bcwirthschaftung kann sein:
1) ein unmittelbares, der reine Ertrag, welcher neben

der Grundrente auch Capitalrente und Gewerbsverdienst in sich
schließt. Derselbe läßt sich unter verschiedenen Voraussetzungen
erforschen, nach welchen die Veranschlagung in mehrere Arten
zerfällt, nämlich:

u) nachscinemmittleren, beiderüblichen Wewirthschaftungs-
weise zu erwartenden Betrage, und zwar

«) wie er unter den jetzigen Umständen, in der nächsten
Zukunft zu vermuthen ist; Anschlag des nächst be¬

vor st e h e n d e n E r t r a g e s, N u tz u n g s-, E rtra g s-
anschlag im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Diese

Veranschlagungsweise ist für Verpachtungen zweckmäßig.
Es bleiben dabei solche Nutzungen ganz außer Ansatz,
die dem Pachter gar nicht übertragen werden, oder die

während der nächsten Pachtzeit keinen erheblichen Ertrag
versprechen, z. B. neue Obstpflanzungen; ferner werden
gegenwärtige Verhältnisse, die den Ertrag erhöhen oder
erniedrigen, mit berücksichtiget, wenn auch ihr längerer
Fonbestand nicht wahrscheinlich ist;

/?) wie er im Durchschnitte eines längeren Zeitraumes
sich hoffen läßt; Anschlag des dauernden Er¬
trages. Eines solchen bedarf der Verkäufer, um den
angemessenen Verkaufspreis zu finden, ferner wird der¬

selbe bei der Verpachtung, der Anlegung der Grund¬
steuer und der Arrondirung (II, ß. 100.) benutzt;
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b) nach dem Betrage, den er auch unter ungünstigen Umstan¬
den wenigstens noch erreichen muß; ein solcher Anschlag
des geringsten, sicheren Ertrages dient z. W. zur
Bestellung eines Unterpfandes und bei der Aufnahme in
einen Creditverein, (H, §. 114 ff.) (a);

e) nach der Größe, zu der er bei einem reichlichen Aufwande
von Kunst und Capital gebracht werden kann; Anschlag
des künstlich-erreichbaren Ertrages. Ein ratio¬
neller Landwirts, wird aus einem Anschläge dieser Art ab¬
nehmen, wie theuer er im äußersten Falle ein Gut erkaufen
oder pachten darf, aber der Eigenthümer darf seine For¬

derungen und Erwartungen nicht hiernach einrichtcn, weil
auf das Mitwerben solcher Kauf- oder Pachtlustigen in der

Regel nicht zu rechnen ist;
2) ein mittelbares Ergebnis), der auf den Reinertrag

gegründete Berkehrswerth, der zugleich als Richtschnur des
Preises dient, I, Z. 60. Da der Werth der Grundstücke in ihrer

Fähigkeit besteht, einen gewissen reinen Ertrag zu geben,
so wird aus diesem, unter der Annahme eines gewissen Zins¬
fußes, durch bloße Vervielfachung (z. B. mit 25 oder 33) der
Werth leicht gefunden. Indes) ist der Anschlag der nächstbevor¬
stehenden Nutzung zur Berechnung des Wertstes für Kauf- und
andere Fälle nicht zu brauchen, weil er zu sehr veränderlich ist;
man muß folglich, je nach dem Zwecke der Veranschlagung, eine
andere der in Nr. 1 angegebenen Ertragsbestimmungen zu

Grunde legen (S).
(a) Vgl. Block, Mitthcil. III, 250.
(ä) Man setzt gewöhnlich dem Ertragsanschlage den Grundan¬

schlag entgegen, und versteht unter diesem Ausdrucke eine solche
Ermittelung des Werthes und Preises, welche auf die ganze Be¬
schaffenheit des Landgutes in allen seinen Theilen, abgesehen von
einer besonderen Behandlungsweise, gebaut ist. Es ist jedoch nicht
möglich, aus der natürlichen und künstlichen Beschaffenheit der Län¬
dereien allein, ohne Berechnung eines gewissen Ertrages, zu einem
Ansätze des Werthes zu kommen, man muß beim Gelderträge auch
veränderliche Umstände, z. B. die Preise der Erzeugnisse, mit be¬
achten, und es ergiebt sich aus dem Obigen, daß jede der drei Er-
tragsbcrechnungen I>— <i eine eigene Art des Grundanschlages geben
kann. Nur die Bonilirung des Bodens (§. 124.) giebt feste, unwan¬
delbare Zahlen, die aber keine Geldsummen bezeichnen.
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Der Pachtanschlag kann abgeleitet werden:

1) aus allgemeinen landwirthschastlichen Erfah¬
rungen, indem man untersucht, welchen rohen und reinen Er¬

trag jeder Wirtschaftszweig bei einer angenommenen Wehand-
lungsweise und der gegebenen Beschaffenheit des Bodens, des
Klimas, der Absatzgelcgenheit u. dgl. zufolge der, aus vielen

Fällen abgenommenen Zahlenverhältnisse durchschnittlich er¬
warten läßt;

2) aus besonderen Erfahrungen auf dem einzelnen
Landgute, d. h. aus dem Ertrage, welchen die bisherige Be¬
wirtschaftung desselben wirklich gegeben hat. Diese Ausmittlung
würde für sich allein höchst ungenügend sein, denn es läßt sich
bei ihr der Einfluß zufälliger Umstände, die sowohl in äußeren
Ereignissen, als in der Persönlichkeit des Landwirthes, seiner
Wohlhabenheit oder Dürftigkeit, seiner Einsicht oder Unwissen¬

heit w. liegen, nicht ausscheiden. Gleichwohl können diese ge¬
schichtlichen Thatsachen sehr nützlich werden, um die allgemeinen
Erfahrungen in ihrer Anwendung auf eine gegebene Oertlichkeit
zu ergänzen und die unrichtige Auffassung der vorhandenen Um¬
stände bemerklich zu machen. Es ist also notwendig, jene beiden
Werechnungsmittel stets in Verbindung mit einander anzuwen¬
den («).

(a) Schmalz, Anleitung, §. 2 —5.

8 - 124 .
Die Reihenfolge der Geschäfte bei der Veranschlagung eines

ganzen Landgutes ist ungefähr diese:

1) der Beamte sucht sich vorläufig mit dem ganzen Gute
bekannt zu machen, erforscht die einzelnen Bestandteile, deren
Größe und Gränzen, die Gebäude und deren Zustand, die zu-
gehvrenden Gerechtsame u. s. f.

2) Es werden schriftliche Nachrichten gesammelt, welche als
Hülfsmittel gebraucht werden können. Von dieser Art sind die

Vermessungsregister, die älteren Anschläge und Pachtverträge,
die Rechnungen des bisherigen Verwalters oder Pachters, wenn
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nämlich dieser zufolge des Pachtcontractes verpflichtet ist, seine
Wirtschaftsrechnungen zu diesem Wehufe vorzulegcn, die ein¬
zelnen zugehörigen Register, z. B. über Saat, Ernte, Ausdrusch,
Wiehnutzung u. dgl., ferner das Verzeichnst und die Abschätzung
der Znventarienstücke.

3) Es werden alle diejenigen Personen zu Protokoll ver¬
nommen, welche über den Zustand, die Behandlungsweise und
den Ertrag des Gutes aus eigener Wahrnehmung Auskunft
geben können. Man sucht auf diese Weise diejenigen Puncte
auszumitteln, welche aus den schriftlichen Hülfsmitteln sich nicht
mit hinreichender Deutlichkeit ergeben. Widersprüche in den
Aussagen sucht man durch Gegenüberstellen der Vernommenen
zu heben.

4) Die einzelnen Bestandteile des Gutes werden mit Zu¬

ziehung von verpflichteten Sachverständigen einer genauen Un¬
tersuchung unterworfen, um ihre Ertragsfähigkeit auszumitteln.
Bei den Ländereien heißt dieses Geschäft die Bonitirung, Bo¬
denschätzung. Man bringt die Ländereien jeder Art in Elasten
und bestimmt die in jede Elaste fallende Morgenzahl.

5) Aus den so erlangten Nachrichten wird die Berechnung
des mittleren rohen Ertrages, der sammtlichen Ausgaben und
folglich des mutmaßlichen Reinertrages vorgenommen.

§. 125.

Bei der Ertragsberechnung werden nach einem ziemlich all¬

gemeinen Herkommen die einzelnen Zweige des landwirtschaft¬
lichen Gewerbes, wie sie auf dem Gute Vorkommen (Ackerbau,
Wiesenbau, Nindviehzucht u. dgl.), abgesondert behandelt, so
daß man bei jedem 1) den durchschnittlichen Rohertrag in
Erzeugnissen verschiedener Art (in natura) ausmittelt, 2)
hievon sogleich die auf dem Landgute vorkommende Verzeh¬
rung an solchen Stoffen abzieht, 3) den Ueberrest nach den
Mittelpreisen der Gegend zu Geld ansetzt und endlich 4) von
dieser Summe die besonderen Geldausgaben abrechnet, welche
der einzelne Nutzungszweig erfordert.
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Auf diese Weise erlangt man eine Anzahl von getrennten
Anschlägen, die Ergebnisse werden sodann zusammengcrechnet
und von der so gebildeten Summe werden noch die allgemeinen
Wewirthschaftungskosten abgezogen. Der Ueberrcst bildet dann
den reinen Ertrag.

Z. 126.

Diese Bercchnungsart führt zwar zu einem richtigen Haupt-
ergebniß und laßt leicht erkennen, in wie viel jeder Theil deS
ganzen Betriebs zur Bewirkung des Reinertrages beiträgt, allein
sie ist doch insoferne mangelhaft, als der gcsammte rohe Ertrag
gar nicht erscheint und daher auch das zwischen ihm und dem
Kostenaufwand Statt findende Werhältniß nicht klar wird. Alan
sollte also entweder 1) nur eine einzige Hauptrechnung bilden,
in dieser zuerst den Rohertrag aller Zweige zusammenstellen und
dann in derselben Reihenfolge alle Abzüge in natura und in
Gcldausgaben fortlaufend aufführen, um endlich die Summen
der sämmtlichen Einnahmen und Ausgaben zu vergleichen, oder
2) wenn manbei jener mühsameren Arider Darstellung beharren
will, wenigstens am Schluffe aus den getrennten Specialan-
schlägcn auch den rohen Ertrag zusammenziehen. Gewöhnlich
hat man überdieß die Ausscheidung der Ausgaben nach den ver¬

schiedenen Betriebszweigen nicht vollständig genug vorgenommen
und so den Nutzen jener Zerlegung des Anschlages in einzelne
Theile durch die Ungenauigkeit derselben geschwächt (cr).

(a) So müssen z. B. die Ausgaben für Beköstigung und Lohn der Tag¬
löhner dann, wenn diese anhaltend mit einer einzigen Verrichtung
(Ackerbau, Rebbau, Fischerei, Schaafwäsche u. dgl.) beschäftigt sind,
ihre besondere Stelle erhalten, vergl. Schmalz, S. 317.

§. 127.

Unter den Bestandtheilen eines Landgutes hat
I. das Ackerland in Hinsicht aufseine Veranschlagung die

meisten Bemühungen auf sich gezogen, weil die große Masse
desselben, die Menge und Wichtigkeit seiner Erzeugnisse und die
leicht wahrnehmbare Abhängigkeit seiner Ergiebigkeit von natür¬
lichen Umständen zur Untersuchung am meisten auffordern mußte.
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Die Bonitirung des Ackerlandes ist neuerlich durch die Fort¬

schritte der Landwirthschaftölehre, besonders der -Bodenkunde,
sehr vervollkommnet worden («),doch hat man sich noch nichtüber
eine erschöpfende und dabei bequem zu überblickende allgemeine
Eintheilung der Bodenarten vereinigt, auf welche man sich über¬
all stützen könnte (L). Bei einem solchen feststehenden und all¬
gemein anwendbaren Clafsensiistem würde übrigens doch der
auf jede Elaste und Art des Bodens kommende rohe und reine
Ertrag nur in jeder einzelnen Deutlichkeit genau bestimmt werden
können, weil er zugleich von mancherlei anderen Umstanden,
namentlich der Wewirthschaflungsweise und, was den Ausdruck
in Geld betrifft, den Preisen der Dinge, bedingt wird. Man
unterscheidet 2 Arten der Classeneintheilung:

1) nach der Naturbeschuffenheit deS Bodens, die sich
zunächst in der Zusammensetzung desselben aus Erden, Salzen
und organischen Resten (Humus), sodann auch in anderen Um¬
standen, als Klima (hauptsächlich Verhältnisse der Warme und
Feuchtigkeit), Lage rc. ausspricht; es werden hiebei alle Boden¬
arten in eine Elaste zusammengestellt, die einander in physischer
Hinsicht ähnlich sind;

2) nach dem reinen Ertrage; wirthschaftliche oder öko¬
nomisch e C l a sse n e i n t h e i l u n g, wobei man bloß die Abstufung
von den besten zu den unergiebigsten Ländereien jeder Benutzungs¬
art aufstellt (a).

Nach der ersten Art können innerhalb jeder Elaste Ländereien
von sehr verschiedener Ertragsfähigkeit Vorkommen, gleichwohl
verdient dieses Verfahren den Vorzug, weil es auf die natürliche
Grundlage, das Bleibendere und Kenntlichere, gebaut ist, wäh¬
rend die Methoden und Zwecke der Bewirthschaftung, die den
Ertrag mit bedingen, eher wechselnd sind (</).

(a) Von den älteren Taxationsartcn ist die sogenannte brandenbur-
gische, welche nach der Art und dem Ertrage der auf jedem Boden
zu bauenden Früchte eingerichtet ist, am bemcrkcnswerthesten. Sie
wurde bei der Gründung des Crcditvercines (tl, H. 113 (c)) zum
Stützpunkt genommen. Lhaer hat in der Aufstellung besserer Un¬
terscheidungen die Bahn gebrochen, s. besonders dessen Ration. Landw.
II, 130. Annalen d. Fortschritte d. Landw. VI, 3bI. Mögelin. Anna¬
len, VII, 506. — v. Flotow a. a. O. S. SO. — Schübler zu
Chaptals Agriculturchemie, II, 3S1. — v. Schwerz, Anleit, zum
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pract. Ackerb. I, 43. — Hundcshagcn, Bodenkunde, S. 185.—
Sachs. Geschäftsanweisung.

(l>) Eine solche würde große Vortheilcdarbieten, weil dann Schätzungen
in verschiedenen Ländern und Landestheilen bequem mit einander
verglichen werden könnten, während eine bloß örtliche Claffenein-
theilung in einer anderen Gegend nicht verständlich und brauchbar
ist; allein es ist auch schwer, ei» so erschöpfendesSystem aufzustellen,
daß darin jede irgendwo vorkommende Bodenart ihre Stelle findet.
Leichter ist die Arbeit, wen» man sich nur auf diejenigen Bodenbe-
schaffenheitcn beschränkt, die man in dem Lande rc. vor sich hat.

(c) Block (Mittheilungen, I, 397. 1830) will nur eine Classification
nach dem Ertrage zulassen.

(<j) Die in der sächs. Geschäftsanweisung §. 18 vorgcschriebene ökono¬
mische Classification, die beim Ackerlande 1L Classen annimmt, ist
doch mit Rücksicht auf die Zusammensetzung des Bodens angelegt,
indem die Classen I. III. VI. IX. den Thon-, II. IV. V. VII. den Lehm-
u. VIII. X. XI. den Sandboden enthalten. Die einfachste Anord¬
nung würde darin bestehen, daß man außer den eben genannten 3
Hauptbodenartennoch zwei andere, Kalk- und Humusboden unter¬
schiede und jede dieser 5 Hauptclassen in Unterabtheilungen brächte.
ZwischenSand- und Lehmboden kann indeß nach Thacr noch eine
Mittelklasse des sandigen Lehms und lehmigen Sandes eingeschaltet
werden. So ergeben sich 6 Hauptclassen. Die a. pommerscheIn¬
struction legt dieselben zu Grunde und theilt die 5 ersten (die 8. bil¬
det den Kalk) in 16 Unterklassen oder Bodenarten ein.

§. 128 .

Nachdem das vorhandene Ackerland in gewisse Classen und

Arten eingereiht ist, wird untersucht

1) der muthmaßliche Rohertrag jeder Abtheilung («), auf

welchen noch Einfluß haben rr) die in der Gegend gewöhnlich

gebauten Feldfrüchte und die übliche Aufeinanderfolge derselben,

weshalb man den Durchschnittsertrag einer ganzen, z. B. drci-

oder sechsjährigen Periode der Fruchtfolge nehmen muß (S),

Ii) die Stärke der Düngung, welche wieder mit den allgemeinen

Wirthschaftsverhältnissen, namentlich der Größe des Biehstandes

und der Menge des gewonnenen Futters, zusammenhängt (o).

2) der abzuziehende Kostenbetrag. Die alte Methode,

für diese Kosten nur einen ungefähren Ueberschlag, das Wirth-

schaftskorn, anzunehmen (ck), ist als ganz unzuverlässig auf-

gegeben worden. Man muß also eine sorgfältige Berechnung

anstellcn. rr) Um zu ermitteln, welcher Theil der Ackererzeug¬

nisse sogleich in der Wirthschaft verzehrt wird, muß man die Zahl

der nöthigen Arbeiter und des Spannvieheö auS der Menge

der vorkommenden Geschäfte ableiten und die Speise-und Futter-
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ordnung zu Hülse nehmen. Ii) Geldausgaben sind bei dem Acker¬
baue gewöhnlich gar nicht ausgerechnet worden, allein die Folge¬
richtigkeit fordert, daß man von den allgemeinen Wirthschafts-
auögaben diejenigen hieher verweise, welche auf andere Zweige
keinen Bezug haben (e).
(a) Der mittlere Rohertrag, in Roggen ausgedrückt, ist nach Block von

der besten Bodcnclasse nicht unter 10 Schcff. auf den preuß. Morgen
oder 5 Malt, auf den bad. Morgen; nach der sächs. Geschäftsan¬
weisung von der Clafse I, n 171 Metz. Roggenwerth a. d- sächs. Acker
— 9,^> Scheff. v. pr. M. — 4,°° Malter v. bad. M.

(ä) Wo allgemein keine Brache mehr gehalten wird, da wäre es unpas¬
send, den Ertrag der Brachfrüchte außer Ansatz zu lassen. Auch Han¬
delsgewächse dürfen eingerechnet werden, wenn sie in der Frucht-
folgc einer Gegend regelmäßig Vorkommen.

(c) Vergl. Schmalz, §. 42. — Man kann z. B» auf ein Stück Rind
von 7 Ctrn. lebendem Gewicht bei guter Stallfütterung gegen
90 Ctr. Heu (oder dessen Werth in anderen Futterstoffen) und
18—22 Ctr. Stroh zur Streu annehmcn, woraus etwa 220 Ctr.
abgefaulter Mist erhalten werden. Bei guter Düngung kommen
jährlich ungefähr 50 Ctr. Mist auf den preuß., 70 auf den bad.
Morgen, so daß I Stück den Dünger für resp. 4s^ und 3 Morgen
liefert.

(A) Man nahm an, daß auf einem Acker, der die Aussaat dreifach wie-
dergiebt, die Kosten der Aussaat gleich wären, bei vierfachem Kör¬
nerertrage sollten die Kosten 1/,mal, bei höherem 2mal soviel als
das Saatquantum ausmachen; z. B. auf I Morgen 1'^ Scheff.
Weizen (zu viel) Aussaat, bei basaltigem Ertrage 8'/, Scheff.
Ernte, Abzug außer der Saat noch 3 Scheff. für Kosten, Rest 3z/,
Scheff. (in preuß. Maaßen). Doch kam es hiebei auch darauf an,
ob Frohndienste bei dem Gute waren. Gasser, S. 139. Bergius,
VII, 63.

(e) Z. B. Geldlohn der Feldarbeiter, Ausgaben für die Ackergeräthe, für
Ankauf von Düngemitteln u. dgl. — Setzt man den Reinertrag des
Morgens Acker erster Güte gleich 100, so wird der Ertrag der an¬
deren 9 Bodenclassen bis zur schlechtesten herab nach Flotow's An¬
schlägen in folgender Abstufung ausgedrückt: 79 — 62 — 40 — 28
— 17—10 — 7 — 2. Nach Klebe sind die Zahlen folgende: 82
— 65 — 50 — 43 — 40 (6. u. 7. Cl.) — 29 — 20 — 8, nach der
pomm. Instruction geht der Reinertrag von 63 pr. Metzen Roggen
bis auf 4 M. herab. Nach der sächs. Instruction ist der Reinertrag
in Roggen ausgedrückt:

Mcpen auf den
sächs. Acker.

Scheffel auf den
preuß. M.

Malter auf den
badischen M.

Cl. I, L 88,' 5,-° 2,"
36 2," 1,°'

„ VI, <1 10 0,° 0 ,"
„ XI, n s? 0," 0,'°
„ XI, ü 2? 0 ,>° 0 ,°°

Die Abtheilungen a—ä entsprechen der Höhe des Landes über dem
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Meere, a hat 500 Fuß und weniger, ü ist die höchste und kälteste
Lage von 2400 Fuß und darüber.

ß. 129.
II. Bei den Wiesen ist die Classification nach der Bodenart

minder entscheidend, weil der Ertrag großenteils von der Lage

und Gelegenheit zur Bewässerung bestimmt wird. Wo das ge¬
wonnene Futter, wie gewöhnlich, ganz in der Wirtschaft ver¬
braucht wird, da kommt von den Wiesen gar kein reiner Ertrag
in Anrechnung, doch muß der mittlere Rohertrag sowohl wegen
der Kosten als auch darum erforscht werden, weil er auf die Menge

des Wiehes, welches ernährt werden kann, Einfluß hat. Dasselbe
gilt von den Weiden.

III. Für Gemüsegärten bedient man sich, da sie nicht viel
zu betragen pflegen, eines ungefähren Geldüberschlages, ohne
auf eine ausführliche Berechnung einzugehen. Bei den Obst¬
gärten wird nach der Zahl, Art und Beschaffenheit der Bäume
ein Gcldansatz genommen.

IV. Bei der Viehzucht muß zuvörderst aus der Vergleichung
des Futtererzcugnisses mit der erforderlichen Menge des Arbeits-
(Spann-) Viehes bestimmt werden, wieviel Nutzvieh gehalten
werden kann, sodann ist für die vorhandene Art desselben (Milch¬
kühe, Mastochsen, Schaafe rc.) das Iahreserzeugniß an Milch
und Molkenwaaren, an Jungvieh, Wolle w. zu suchen, die eigene
Verzehrung abzuziehen, der Nest nach den Marktpreisen, der
Absatzgelegenheit und der Güte (z. W. feine, mittlere oder Land¬
wolle) in Geld anzusetzen und davon noch abzurechnen, was für
Wartung, Futter, Arzneien, Gerätschaften u. dgl. ausge¬
geben wird.

Z. 129 u.

Als allgemeine Wirthschaftskosten sind diejenigen Ausgaben
anzusehen, welche nicht einem einzelnen Zweige zur Last geschrie¬
ben werden können, z. B. Unterhalt und Feuerversicherung der
Gebäude, der Wohn- und Küchengeräthe, Heitzung, Beleuch¬
tung, Gesindelohn, Taglohn zum Theil, Unterhalt des Land-
wirths und seiner Familie, Gemeindelasten u. dgl. Auch die Geld¬
ausgaben für das Spannvieh können hierher gerechnet werden,
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weil cs viel beschwerlicher ist, sie je nach der Menge der Spann¬

arbeiten bei jedem einzelnen Westandthcile aufzuführen.

Auch bei der Veranschlagung eines einzelnen Grundstückes

muß man sowohl die besonderen Wirthschaftskostcn als einen

Autheil an den allgemeinen unter der Voraussetzung einer ge¬

wissen Gutsgröße ermitteln, z. B. die Kosten eines Tages Hand-

und Spannarbeit, und sie von dcm mittleren Rohertrag abziehenssr«)

(a) Beispiele in d. a. techn. Jnstr. für Pommern.

v. Erbpacht.

§. 130 .

Die Erbpacht steht zwischen der Zeitpacht und dem Verkauf

in der Mitte. Der Erbpachter erhält nach den bisherigen Nechts-

grundsätzen zwar nicht das Eigenthum, aber doch ein erbliches

Benutzungsrecht und darf das Gut nach eingeholtcr Genehmi¬

gung des Verpachters auch verkaufen, nur nach der gewöhnlichen

Einrichtung nicht zerstücken oder wesentlich verändern. Er ent¬

richtet einen jährlichen Zins (Kanon) und beim Anfang der

Erbpacht zugleich eine Einkaufssumme (Erbbestandgeld^),

welche, wie die Eaution des Zeitpachters (§. Ilö.), zur Siche¬

rung der Negierung dient. Man kann sich dieses Erbbestandgeld

als den einen, kleineren Theil des vollen Kaufpreises denken,

dessen größerer Theil durch den Kanon verzinset wird (»)

Dieses Nutzungsrecht des Erbpachters darf nur dann unter¬

brochen werden, wenn derselbe längere Zeit die Entrichtung des

Kanons unterließe Uebrigens werden diese neuen Erb¬

pachtsverträge so abgeschlossen, wie es volkswirthschaftlich und

finanziell zweckmäßig scheint, ohne daß man sich genau an eines

der älteren bäuerlichen Verhältnisse anzuschließen genöthigt wäre.

Verschieden von der Erbpachtist dieErb-zinsv.erleihung, mit

einem niedrigen Kanon, der nicht als Pachtzins gilt, sondern

nur die Anerkennung des Lbereigenthums bezweckt, dagegen

häufig mit einem Laudcmium bei Besitzveränderungen (a).

Diese Einrichtung trägt so wenig ein, daß sie nicht bei schon
Raii. pol. Oekon. 3te Ausg. III. 11



ertraggebenden Ländereien, sondern nur etwa bei solchen, die
erst urbar zu machen sind, empfohlen werden kann.
(a) Z B. das Gut sei auf 36 000 fl. anzusctzen,so könnten davon 8000 fl.

sogleich bezahlt werden und für die übrigen 28 000 fl. würde ein
jährlicher Kanon von 1l20 fl. (zu 4 Proc. gerechnet) ausbedungen.

(b) Vgl. Mittermaier, Privatrecht, I, §. 488. — Die badischenErb¬
bestände (Landrecht, Art. 1831 bu ff.) sind keine Erbpachte obiger
Art, da sie zum Theile nicht aus alle Erben gehen und beim Ver¬
kaufe ein Handlohn von höchstens 2 Proc. bezahlt wird.

(a) Nicolai, I, 253. — v. Jakob, I §. 180. Viele Ansiedelungen die¬
ser Art im preußischen Staate. Borowski, I, 211.

8. 131.

Die Vortheile der Erbpacht sind (<r):
1) daß die Verwaltung sehr vereinfacht wird, denn die vielen

bei der Zeitpacht vorkommenden Geschäfte fallen hinweg
und man hat neben der Einforderung des Kanons nur
eine oberflächliche Aufsicht zu führen, um die Verletzung
der Bedingungen (§. 130.^> zu verhüten;

2) daß die Ländereien mit größerem Eifer und Eapitalaufwande
bewirthschaftet werden, denn der Erbpachter ist für sich und
seine Erben des Genusses der Früchte aller vorgenomme¬
nen Verbesserungen sicher, sei es nun durch eigene Be¬
nutzung des Gutes oder durch einträglichen Verkauf. Daher
wird der Anbau verbessert und der reine Ertrag der Grund¬
stücke erhöhet, wovon auch der Regierung ein Gewinn
zugeht, indem rr) sogleich von Anfang an die Zinsen des
Erbbestandgeldes und der Kanon den bisherigen Reiner¬
trag übersteigen, zumal da auch die Remissionen, Bau¬
kosten ic. erspart werden, b) die Erbpachtstücke der Grund¬
steuer unterliegen (-), o) die Erhöhung der Production
auch in mancherlei anderen Zweigen des Staatöeinkom-
mcns, z. B. der Consumtionssteucrn, eine Zunahme nach
sich zieht.

(a) Nicolai, I, 246. — LHaer, Annalen des Ackerbaues. Jul. 1806.
Nr. I u. II. — Sturm, I, 273. — v. Jakob, I, §. 196. — Fulda,
S. 62—66. — Krau se, National- und Staatsökonomic I, 351. II,
131. — Burg er, Reise durch Oberitalien, II, 218 (1832). — BoU-
brügge, Das Landvolk im Großh. Mecklenburg-Schwerin, 1835.
S. 35. — Gr. Moltkc, S. 27.

(L) Allerdings können sie nicht so hoch, wie freies Eigcnthum, belegt
werden.
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§. 132 .
Die letztgenannten Wortheile werden dann am größten,

wenn die Erbpacht mit einer Zerschlagung der großen Do-
mäncnhöfe in kleinere Güter (Dlsmembratlon, Abbau)
in Verbindung gesetzt wird. Dicß ist auch wirklich da, wo man
die Erbpacht eingcsrchrt hat, geschehen (<,), obschon man die Zer-
theilung auch bei dem Verkaufe bewerkstelligen könnte. Durch
die Verbindung jener beiden Maaßrcgeln wird

1) der sorgfältige Anbau des Bodens und die Zunahme der

Volksmenge um Vieles befördert, also der Wohlstand des Volkes

und mit ihm zugleich die Macht des Staates gesteigert,

1, Z. 368, (S^,

2) die Ablösung der Frohnen und der anderen, zu den Do¬

mänen gehörigen gutsherrlichen Rechte erleichtert. Die neu ge¬

bildeten mittleren und kleineren Güter können den Beistand der

Frohnarbeiter und der Weidcrechte leichter als die bisherigen

großen entbehren (lll, Z. 63.), und in Erwägung des von der

ganzen Unternehmung zu hoffenden Nutzens kann man die Ab¬

lösung unter billigen Bedingungen gestatten.
(a) Die Sackbaucr» (unmini (II sncvo) in Oberitalien. Hüllmann,

Städtcwcsen, I, 11. Ilusao, Lulnnin noslrl aevi populo (lekoamus
Primas nenn». pudl. et stntisticne notiones. 1828. S. 22. —
Bernd v. Arnim machte im ersten Dritlheil des 16. Jahrhunderts
Joachim I. v. Brandenburg den Vorschlag zur Zerschlagung der
Kammergüter, ohne Erfolg. Sein Sohn soll in Kursachscn von 1565
— 70 300 Domänen zerschlagen haben, doch ist diese Nachricht nach
Hüllmann's Untersuchungen noch problematisch und vielleicht nur
von Ansiedelungen auf neu urbar gemachtem Lande zu verstehen.
1701 begann im preußischen Staate die Vererbpachtung, die aber
1711 wieder aufgehoben wurde. Die Beweggründe zu dem letzteren
Schritte scheinen theils in irrigen Vorstellungen, theils aber auch in
den bei der Vercrbpachtung begangenen Fehlern gelegen zu haben,
so daß man daraus gegen die Nützlichkeit der Sache im Allgemeinen
keinen Beweis nehmen kann. Friedrich II. zcrtheilte und vercrb-
pachtete über 300 Vorwerke, Friedrich Wilhelm II. setzte dies bei drei
Domänen im Oderbruche fort und Friedrich Wilhelm III. ließ eine
größere Anzahl, besonders in Ostpreußen, in Erbpacht geben. In
Ansbach (1757), Baireuth (1763), Waldeck (1755), Hcssen-Darm-
ftadt (1773), Böhmen (1776), der Rheinpfalz, fing man an, diese
Beispiele nachzuahmen. In den dänischen Staaten geschah dieß seit
1763 in großer Ausdehnung und mit gutem Erfolge. Auch in Meck¬
lenburg geschieht es häufig. M. Schwerin hat nach dem A. für 1849
18I OOO Rthlr. Einnahme von Erbpachtgütcrn. Hüllmann, Ge¬
schichte der Dom. Ben. S, 93, — lle Herüber^, Unit (lisserta-

11 *



tions, S. 193. — Bergius, Magazin, II, 207. — Kamphövcn er,
Beschreib, d. bereits vollführten Nicderlegungc» königl. Domäncn-
güter in den Herzoglh. Schleswig und Holstein, Kopenhag. 1787.
— Nöldechen, Briefe über das Niederodcrbruch. Berl. 1800.—
Krug, Nationalreichth. des preuß. Staates, II, 418. — Schwerz,
Ackerbau der Pfälzer, S. 274. (Jbershcimcr Hof). — lieber die
günstigen Folgen der Vererbpachtungen in Pommern s. Hering,
lieber die agrarische Gesetzgeb. in Preußen, 1837, S. 102 — Gr.
Moltke, Einnahmequellen, S. 27.

(ä) Auf die Zunahme der Volksmenge und also der waffenfähigen Mann¬
schaft hat man oft zu großes Gewicht gelegt, denn es würde in ihr
kein Vorthcil liegen, wenn die Production sich nicht gleichmäßig er¬
weiterte. — In Schleswig und Holstein wurden 1765 — 87 52 Do¬
mänen von 44 356 Tonnen (116 000 preuß Morgen) zerschlagen.
Davon wurden 6454 L. Wald zurückbehalten, 5471 T. zu Abfin¬
dungen und für Dürftige verwendet, 32,943 in 1095 Güter zer-
theilk, von 2—500 Tonnen Größe, doch meistens zwischen 12 und
80 Tonnen (30—200 Morgen). Der Kanon betrug 106 039 Rthlr.,
hiezu die Zinsen des Erbbestandgeldcs von 596 252 Rthlr. mit
S3 850 Rthlr. geschlagen, ist

die Einnahme nach der Zerschlagung . . 129 889 Rthlr.
die vorherige Einnahme war .... 87 246 „

also Mehrcrtrag ... 42 643 Rthlr.
oder 50 Proc. des früheren Ertrages, wozu noch die Einnahme von
dem vorbehaltenen Walde kommt. Kamphövener, S. 208 und
die angehängke Tabelle. — Aus Nöldechen's Mittheilungen (s.
(«) ) ergiebt sich Folgendes: Die 3 Güter Solikante, Posedin und
Wilhelmsaue, zusammen 3610 pr. Morgen, wurden unter 107 Fa¬
milien verrheilt, in Stellen von 3 Morgen (39 an der Zahl), 30 M.
(22), 60 M. (26), 94 M. (5) und 1 von 578 M. Es war

vor nach
der Zerschlagung

1) Zahl der Menschen auf den Gütern 45 595

2) Pferdez^hl ........ 10 124

3) Anzahl der Kühe. 16 333

4) Kornertrag.. 521 1414 Wisp.
5) Kornvcrbrauch. 28 439 „
6) verkäuflicher Ueberschuß.... 410 752 „
7) Viehnuhung, Stroh, Eier re. . . 7765 8229 Rthlr.
8) ganzer Erlös aus verkauften Er-

Zeugnissen . .. 15 537 22 726

9) Einnahme für den Staat . . . 4077 5175 „
Demnach hat die Masse der verkäuflichen Dinge um 46, der Ertrag
für die Staatscasse um 26 Proc. zugenommen.

8 . 133 .

Gegen diese Maßregel wurden mancherlei Einwendungen

in sehr verschiedenem Sinne gemacht, so daß man bald die Zeit¬

pacht, bald den Verkauf vorzog. Zm Vergleich mit der

Zeitpacht wurde gegen die Erbpacht erinnert («):

1) daß der Staat nicht mehr über die Güter verfügen und
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folglich bei veränderten Umständen nicht eine andere Benutzungs¬
weise wählen kann. Dies ist zwar richtig, aber nicht nachtheilig,
weil der Uebergang der Ländereien in die Hände von Land-
wirthen, welche sie mit dem Eifer des Eigenthümers behandeln,
die günstigsten Wirkungen hat, und weil die Negierung nicht
bloß viele Mühe erspart, sondern auch sogleich eine erhebliche
Vermehrung ihrer Einkünfte erlangt;

2) daß man die Gelegenheit verliert, von Zeit zu Zeit den
Pachtzins zu steigern, und bei einer Preiserniedrigung der ed¬
len Metalle an einem Geldkanon viel einbüßen kann. Hierbei

ist zu bemerken: a) In Gegenden, die noch schwache Bevölke¬
rung und sehr niedrige Grundrenten haben, mag es rathsam
sein, die Vererbpachtung zu verschieben, weil sie wenig ein¬

bringt und der Nutzen der späteren Erhöhung der Rente ganz
den Erbpachtern zufallen würde, k) Wenn gleich die durch den
Erbpachter bewirkte Ertragsvermehrung der Negierung keinen
unmittelbaren Vortheil gewährt, so trägt doch die vermehrte
Grundrente auf mehrfachen Wegen mittelbar zur Erhöhung
der Staatseinkünfte bei, und bei der Zeitpacht würden so be¬
deutende Werbesterungen gar nicht unternommen werden,

v) Eine Erhöhung der Grundrente zufolge der gestiegenen Ge¬
treidepreise kann durch angemessene Bestimmung des Kanons
auch für die Staatscasse ergiebig gemacht werden, s. Z. 134.

3) Die Negierung kann sich immer einen begüterten Zeit¬
pachter wählen, bei der Erbpacht aber nicht verhüten, daß das
Gut an einen dürftigen Erben gelangt. Gegen diesen Nachtheil
kann man sich wenigstens zum Theile schützen, indem man ein

ansehnliches Erbbestandgcld ansetzt, so daß der Kanon nicht so
hoch ist, um nicht in jedem Falle sicher eingehen zu können.
(a) Eifrig gegen die Erbpacht v. Bujanovics im Amtlichen Bericht

über die Stuttg. landw. Brrsamml. S. 86.

§. 131.

Der öfter gemachte Vorschlag, nach längeren Zwischenzeiten,
z. B. nach 33 oder 60 Jahren, eine Durchsicht der Erbpachts¬
bedingungen zu veranstalten, wobei nach Befinden der Umstände
der Kanon erhöht werden könnte (,«), hat Vieles gegen sich,
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weil sich die Grundsätze für eine solche Untersuchung nicht scharf

genug bestimmen lassen und weil folglich der Erbpächter besor¬
gen muß, daß seine Nachkommen einer willkührlichen Behand¬
lung, einer unrechtmäßigen Verschlimmerung ihrer-Lage, ja
vielleicht einer -Vertreibung von dem Gute ausgesetzt sein möch¬
ten. Diese Furcht würde die Anerbietungen der Pachtlustigen
sehr verringern. Dagegen ist es leicht, den Kanon nach Getrci-
depreiscn einzurichten. Dies ist bereits auf die Weise geschehen,
daß man ihn in Getreide ausdrückt und nach dem 30jährigen
Durchschnittspreise jn Geld entrichten läßt (S). Nach den oben

ausgestellten Sätzen (II. Z. 59.) sollte jährlich oder von einer
Periode zur andern ein Theil des Kanons nach den Durch¬
schnittspreisen eines jüngstverflossencn Zeitraumes, ein anderer
Theil nach dem Iahrcs-Marktpreise baar bezahlt werden.
(«) Z. B. nach v. Seuttcr, S. 36.
(ä) Im ostpreußischen Kammerdepartement: halb Roggen, halb Gerste;

der durchschnittliche Marktpreis einer 30jährigen Periode wird
während der folgenden 30 Jahre zur Bezahlung angewendet, doch
darf der Mittelpreis der einen Periode nicht über das Doppelte vom
Preise der vorhergehenden steigen. Krug, Nat. Reichth. II, 42.

§. 135.

Im Vergleich mit dem Verkaufe (Z. 124.) wird die

Erbpacht getadelt, weil der Erbpachter nicht in der freien Lage
des Eigenthümers sich befinde, z. B. nicht einzelne Thcile des
Gutes verkaufen oder verändern dürfe, folglich weniger Lust und

Gelegenheit habe, den Ertrag und sein Einkommen zu vergrö¬
ßern (cr), und weil überhaupt die Regierung kein neues bäuer¬

liches Verhältniß erschaffen solle. Daß die Lage des Eigenthü-
mcrs für Culturverbesserungen noch günstiger sei, kann nicht in
Abrede gestellt werden, doch ist 1) der Unterschied beider Zu¬

stände nicht erheblich genug, um da die Erbpacht unrathsam zu
machen, wo man aus anderen Gründen den Verkauf nicht zu¬
träglich findet; 2) die Erbpacht bringt in jedem Falle die Län¬

dereien schon in die Hände von Landwirthen, welche mehr für
dieselben thun, als Zcitpachter; sie ist also ein Fortschritt und
kann als Uebergang zur vollen Veräußerung betrachtet werden;
3) zudem läßt sich jener Unterschied noch vermindern, wenn



man a) bei der Zerschlagung Güter von einer, den örtlichen
Verhältnissen entsprechenden Größe bildet, b) die Verän¬
derung der Wenutzungsart (laeios luncli) dem Erpachtcr er¬
laubt, c;) einen Thcil des Kanons ablöslich macht, auch cl) den
Verkauf einzelner Grundstücke erlaubt, wobei ein verhältniß-

mäßiger Theil des Kanons auf den Käufer übergeht oder abge¬
kauft wird. Im ersten Falle würde sich die Vercrbpachtung in
einen Verkauf gegen einen bloßen Grundzins unrwandcln,- der,
wie alle ähnlichen Neallastcn, für ablöslich erklärt werden müßte
(II, Z. 61.), dann aber nichts Nachtheiliges in sich enthielte,
II, Z. 57.
(a) Z. B. Lotz, Handb. III, 107. — Olufsen, Beiträge z. e. Ucbersicht

d. National-Jnd. in Dänemark, deutsch von Gliemann, S. 101.
(I8L0.)

Z. 136.

Die Erbpacht hat nach diesen Betrachtungen für Domänen
(«) und zwar für ganze Hofgüter wesentliche Vorzüge. Nach
den heutigen politischen Ansichten ist man allen Beschränkungen
des Eigenthums so sehr abgeneigt, daß neue Erbpachtsverträge
kaum noch zu Stande kommen werden und die vorhandenen
Erbpachter das nur mit einem Grundzinse beschwerte Eigen¬
thum erlangen; es kann demnach nur etwa der Verkauf gegen
einen auf eine gewisse Zahl von Jahren unablöslichen Grund¬
zins ausgeführt werden. Dies hat die Folge, daß man in vielen
Fällen, wo man sich zur Vererbpachtung entschlossen haben
würde, bei der Zeilpacht stehen bleibt. Wo der Erbpacht keine
allgemeinen Gründe dieser Art entgegenstehen, da dienen fol¬
gende Regeln zu ihrer Ausführung:

1) Bei der Zerschlagung großer Güter sind, je nach den
örtlichen Umständen, mittlere und kleine Bauerngüter zu bilden;
damit es jedoch an Taglöhncrn nicht fehle, sind auch Familien
mit so kleinen Landthcilen anzusetzen, daß sie genöthigt bleiben,

Lohnarbeit zu Hülse zu nehmen (S).
2) Man sucht die einzelnen Güter abzurundcn (II, Z. 97.) (c).
3) Wenn es an solchen Erbpachtlustigcn fehlt, die aus eige¬

nen Mitteln Wohnungen, Ställe und Scheunen zu erbauen
vermöchten, so muß dies auf Rechnung deS Staates geschehen,
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wobei man dann die wohlfeilste Wauart, z. W. aus ungebrann¬
ten Lehmziegeln oder aus gestampfter Erde (Piso'bau) verzie¬
hen wird.

4) Die Erfahrung hat gezeigt, daß es gut ist, den Kanon

sogleich bei der Bekanntmachung der Erbpachtsbedingungen fest-
zusetzcn und dann nur das Erbbestandgeld durch Versteigerung
bestimmen zu lassen, weil sonst, wenn man Mehrgebote bei dem
Kanon gestattete, leichter aus Unbedachtsamkeit übermäßig hohe
Anerbietungen erfolgen (<t).

5) Die Erbpachter haben keinen rechtlichen Anspruch auf
Nachlasse, doch sollten dieselben bei großen Unglücksfällen be¬
williget werden (§. 117).

(a) Nicht für Privatpersonen, weil diese sich oder ihren Erben die Wahl
einer anderen Benutzungswcise frei lassen sollicn.

(d) Z. B. von 1 Morgen, Bgl. Nöldechen, S. 100.
(e) Ebcnd. S. 1 l7.
(<r) Kamphövencr, S. 2.

II. Waldungen.

§. 137.

In den meisten Staaten befinden sich seit früher Zeit so
ausgedehnte Domänenwaldungen, daß die Regierung zur Be-
wirthschaftung derselben ein zahlreiches niederes und höheres

-Personal zu besolden hat (r,). Dieser Forstbesitz der Regierung
war ursprünglich mehr der Jagd als der Holznutzung willen
geschätzt, diese trat aber später bei dem Steigen der Holzpreise
in immer größerer Wichtigkeit hervor und wurde mit zuneh¬
mender Sorgfalt behandelt, wie sie denn auch in vielen Ländern

eine ansehnliche Einnahme in die Staatscasse bringt. Man hielt
indeß fortwährend die Domänenwaldungen auch aus volks-
wirthschaftlichcn Gründen, um die Versorgung des Volkes mit
Holz fortwährend zu sichern, für unentbehrlich und verwaltete

sie zugleich mit Hinsicht auf diese Bestimmung. In der neuesten
Zeit aber sind gegen die Staatsforstwirthschaft manche Einwen¬

dungen gerichtet worden. Daher müssen diese hier zuvörderst
geprüft und es müssen die für die Veräußerung der Domänen¬
waldungen geltend gemachten Gründe (S) beleuchtet werden,



eine Betrachtung, die jedenfalls zur Erkenntniß verschiedener,

in der alteren Forstpraris begangener Mißgriffe dienen kann.

(a) Beispiele: Bade» hatte 1847 239 062 Morg. Domäncnwald,—
Baier» hat 2'624 303 b. Morgen (zu 0," bad. M>), außerdem noch
54 004 M. Salinenwaldungcn auf österreichischem Gebiete, — Bel¬
gien 30 943 Hekt. — Frankreich 1849 1 -200 000 Hekt. (zu 2,"'
bad. M.). — Großbritanien gegen 60 090 gcre8 (zu 1,'" had. M.),
— Hannover (1831) 914 072 kalenb. M. (zu 0,'-» bad. M.), —
Gr. Hessen 342 000 M. (zu 0,°" bad.) - Nassau (1849) 144 000
M. (zu 0,°" bad.) — Oesterreich (1848, nach v. Hauer, S. 88)
3-530 452Joch zu 1,598 b. M. — Preußen (1828) 7-528 650 M. zu
0,'°2 b. M. (Weber, Staatsw. Statistik, S. 401), dieselbeZahl gibt
auch Schubert, Handb. II, 177. (1849), — Sachsen 264865 Äcker
(zu 1/2 h. M.), — Weimar, 145,000 M. (zu 0,'" bad.) oder die
Hälfte der Waldfläche. — Würtcmberg (1845) 581 033 M. (zu ^
b. M.)

(-) Früher v. Hazzi und Trun k, neuerlich besonders : Lotz, Handb.
III, 134. — Pfeil, Grundsätze der Forstwirlhsch. in Bezug auf die
Nationalökon. u. die Staatsfinanzwiss., I, 324, womit aber in dem¬
selben Werke II, 19, 37 zu vergleichen sind.— Uoräier, .vKriauI-
Nirs äs In I'Iunäre krunoulse, S. 396 ff.

s- 138.

Der Verkauf der Staatsforsten ist aus folgenden Haupt¬

gründen angerathen worden:

1) Die Beibehaltung von Waldungen im Eigenthume des

Staates sei zur Befriedigung des Holzbedürfnisses des Volks

nicht nothwendig, denn die Bürger würden, wenn die Wälder

in ihre Hände gelangt wären, dieselben schon ihres eigenen Vor-

theils willen gut behandeln und sich die hierzu erforderlichen

Kenntnisse verschaffen, ohne daß deßhalb Staatsforstbcamte un¬

terhalten werden müßten.

2) Privateigenthümer würden dem Waldbodcn einen grö¬

ßeren Reinertrag abgewinnen, als ihn die Staatskasse bezieht,

indem sie theils die zum Anbau fähigen und in Bezug auf das

Holzbcdürfniß entbehrlichen Waldgründe in Ackerland umwan¬

delten, theils die beibehaltenen besser benutzten. Die Erfahrung

zeige den niedrigen Ertrag der Staatswaldungen, dessen Ur¬

sachen in der Kostbarkeit des -Personals, in dem geringeren Ei¬

fer besoldeter Verwalter, in der Vernachlässigung der Neben-

nutzungcn und in der unvermeidlichen Schwerfälligkeit des

Geschäftsganges liegen. Der Staat werde also im Vergleich
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mit dem jetzigen Reinerträge einen sehr belohnenden Kaufpreis
erhalten können (?,).
(a) In Frankreich wurde aus ähnlichen Gründen durch das Gest v. 25.

März 183!, als man zu den Kriegsrüstungcn eine Summe von 200
Will. Fr. brauchte und nicht unter günstigen Bedingungen borgen
zu können hoffte, der Verkauf von 300 000 Hekt. Staatswald be¬
schlossen, in 5 Jahren zu beenden. On iremble, sagte Laffitte
(Dcp. Ä. 11. Fcbr. 1831), pmiv In oon8orvnt!on >Ie cetto i»a88e
<Iv bois, pnrcegn'on 8«pp 08 v n tont Io momlo In volvnto ü'nbnttro
st de kletricber. Lette crnlnte n'e8t -znerL'faniIee. Lresgue
ton 8 les bois ont ete convsrti8 en tnilli8 8on8
sutnie (Mittelwald), ziour etre coupö-8 to»8 Ie8 20 n»8. II8
8onl cleve »08 rle8lor8 nn revenn 80 licle, i-exulier, lüclls n ilirixer,
et gu'uu Kiniiil noinbre ile proprietnire8 oiit-rseberclie svee
ei»i>re88ement. Seit 30 Jahren seien nur 90 000 Hekt. ausgerodet
und fast eben soviele neu angelegt worden. Die Staatsforstcn tra¬
gen nur 2—2'/2 Proc. des Mittlern Verkaufspreises; in etwa 20
Dcpart. bringen sie nicht einmal den Betrag der Administrations¬
kosten ein, Humann, Commiff. Bericht, 24. Dec. 1830. — Man
muß hiebei erwägen 1) die Mängel der französischen Forstwirth-
schaft, 2) die Vorzüge des Hochwaldes (I, Z. 391.) und die in den
vielen Nadelwäldern Deutschlands begründete Unmöglichkeit der
Niederwaldwirthschaft. — Das Ergebnis; des beschlossenen Verkaufs
bis zum Jahre 1835 war dieses: Es waren veräußert 116 780 Hekt.
für 114-297 000 Fr., der Anschlag war 107-032 000 Fr., also der
Mehrerlös 7. 264 000 Fr. Diese Waldungen hatten bisher 4 - l 40 000
Fr. ertragen, wovon aber für Aufsichtskosten 143 600 Fr. abgingen,
also war der reine Ertrag 3-996 400 oder 34 Fr. vom Hektar und
Zs/z Proc. des Erlöses. Die Grundsteuer, in welche die verkauften
Waldstücke eintreten, ist 261 475 Fr. und entspricht zu 3'/? Proc.
einem Capital von 7-470 000 Fr. Schlägt man diese Summe zu
obigen lll-297 000 Fr., so erhält man eine Einnahme von
121-767 000 Fr., welche 14-735 000 Fr. über den Anschlag aus¬
macht und wovon der bisherige Reinertrag 3,?° Proc. ist.

§. 139.

Diesen Sätzen müssen andere sehr erhebliche Erwägungen
entgegengestellt werden («).

1) Die Forstwirthschaft hat in der Langsamkeit des Holz¬
wuchses, in der Größe des stehenden Holzvorrathcs (I, §. 389)
und in der geringen Menge von Arbeit, die eine Waldfläche im
Bcrgleich mit einer Feldflur oder einem Gartenbezirk beschäf¬

tigt (S), viel Eigcnthümliches. Sie bietet für einen Unterneh¬
mungsgeist, der in kurzer Zeit durch Werbesserungen im Gc-
wcrbsbetriebe ansehnliche Gewinnste erstrebt, keinen günstigen
Spielraum. Wer einen raschen Umsatz seines Capitales beab¬

sichtigt, der wird durch die regelmäßige Benutzung eines Wal-
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des, zumal von Hochstämmen, nicht befriediget und ist leicht in
Versuchung, durch Verminderung der stehenden Holzmassc, selbst
auf Kosten der Nachhaltigkeit (U ebe rh a u e n ), eine baldige
Entschädigung für den Kaufpreis zu suchen. Obgleich für reiche
Personen die Erhaltung der Waldungen zweckmäßig ist, weil
sie eine sichere und mit der Zeit sogar steigende Rente gewährt,
so muß man doch sehr bezweifeln, daß für die Staatswaldungcn
Käufer dieser Art sich finden würden, weil schon ein beträchtlicher
Thcil des Vermögens solcher begüterten Personen in Privat¬

waldungen besteht. Diese werden allerdings oft sorstmäßig und
mit Rücksicht auf die Nachkommen benutzt z. W. in den Hän¬
den von Standes- oder Grundherren, nur sind die Capitalisten
großentheils nicht geneigt, ihr Vermögen zur Erwerbung von
Waldgrund anzulcgen (e).
(a) S. vorzüglich Hundeshagen, Encpclop. II, 744 ff. der I. Ausg.

und die dort angeführten Schriften. Deff. Forstpolizei (2. Ausg.
der Enc.) S. 44 ff.— v. Jakob, Fin. I, §. 225. 239. — Behr,
Wirthsch. des Staates, S. 61. — Krause, National- und Staats¬
ökonomie, I, >08. — Schenk, Volkswirthschaftspflcge, §. 182.

(ü) Nach Hundeshagcn auf ungefähr 500 Morgen 1 Arbeiter.
(e) Daß die meisten Waldläufer Spekulanten sind, die sogleich die Axt

anlegen, wird bestätigt in Berhandl. der Deput. Kam. in Baicrn,
1822, Beil. X, 19.— Hundeshagen, F. Pol. S. 108.

Z. 140.
2) Wenn man die Waldungen so benutzt, daß sie in kurzer

Zeit die Kaufsumme vergüten, so entsteht zwar nicht sogleich
wahrer Holzmangel, aber doch leicht ein geringerer Ertrag des
WaldbodenS, woraus dann eineHolzvertheuerungfolgt und viel¬
leicht eine größere Waldfläche nöthig wird, um das Volk fort¬
während mit Holz zu versorgen. Das Anlegen neuer Waldun¬
gen ist kostbar und fordert einen langen Vorschuß der Eultur-,
Beaufsichtungskosten und Steuern, und die meisten Menschen
lieben cS nicht, ihr Capital auf eine solche Weise anzuwenden,
zumal da auch der Waldbesitz nicht frei von Gefahren ist. Da¬
her ist hierauf wenig zu rechnen, außer wo das Holz schon
theucr ist sr«). Ucbcrdies gibt es Wälder, deren Boden sich zu
keiner anderen Benutzung eignet, die aber, einmal zerstört, we¬
gen des Mangels an Schutz gegen Hitze oder Kälte nicbt wieder
hergestellt werden können und die dcßhalb, auch wenn sie jetzt
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noch wenig eintragen, unbedingt erhalten werden müssen, was
immer am leichtesten von der Regierung geschehen kann (-).
Demnach ist eine vvlkswirthschaftlich nützliche Forstwirthschaft
am besten dadurch zu bewirken, daß ein Theil der Waldungen
fortwährend im Eigenthume des Staates bleibt.

(a) Schenk, S. IS2. Daß reiche Gutsbesitzer, besonders wenn sie leb¬
haft auf die Erhaltung des Wohlstandes in ihrer Familie bedacht
sind, auch Gemeinden öfter neue Waldungen anlegen, zeigt die Er¬
fahrung. Aber von den mittleren und kleineren Grundeigenthü-
mern ist dieß wenig zu erwarten und am wenigsten die Aufzucht
hochstämmiger Forsten. — In Schottland sind allerdings seit der
Ermahnung Sam. I ohnsons (1773) viele neue Waldanlagcn ge¬
macht worden (Niemann, Waldberichte, 1,428), aber man
muß auch die hohen Preise des Bau- und Nutzholzes in Großbrita-
nien bedenken.

(K) Pfeil, 11,42. — Es gibt viele Beispiele von Landstrichen, die
durch Verwahrlosung der Wälder verödet sind. Hund esh. F.
Pol. S. 97.

8. 141.

3) Zwar spornt der Erwerbseifer in der Regel zur Erlan¬

gung von Gewerbskenntnissen an; allein in der Forstwirthschaft
ist dieß unter den gegenwärtigen Umständen noch nicht der
Fall. Die Folgen früherer gänzlicher Vernachlässigung der
Holzzucht erstrecken sich noch auf solche Zeiten fort, wo schon
eine bessere Pflege der Waldungen wünschenswertst geworden
ist, und der geringere Neitz, den dieses Gewerbe für den Unter¬
nehmungsgeist darbietet, hält auch von dem Streben nach Be¬
lehrung ab. Späterhin, bei noch mehr angewachsener Bevöl¬
kerung, höheren Holzpreisen und noch stärkerer Capitalanhäufung
mögen sich vielleicht Privatpersonen häufig dem Studium der
Forstwissenschaft widmen, aber jetzt ist dies noch so selten der
Fall, daß gründliche Kenntnisse und reife Erfahrung sich fast
nur in Staatsforstbeamten fortpflanzen (»).

4) Diejenigen Waldungen, deren Boden baufähig und bau¬
würdig ist und deren Ertrag weder zur inländischen Verzehrung
(bei holzsparenden Einrichtungen) nöthig ist, noch mit Vor¬
theil ausgeführt werden kann, sind entbehrlich und sollten all-
mälig dem Feldbaue übergeben werden. Solche Rodungen
werden zwar von den Privatwaldbesitzern eifrig genug unter¬
nommen, wenn sie einträglich sind, allein bei sehr ausgedehnten
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Staatswaldungen sollten sie auch von der Regierung nicht ver¬
absäumt werden, mit guter Auswahl der zuerst urbar zu
machenden Stellen (ö). Manche Vorwürfe, die man der

Staatsforstwirthschaft machte, entsprangen gerade daraus, daß
diese nicht sich selbst beschränken und das Bedürfnis! eines fort¬
schreitenden Anbaues berücksichtigen wollte.

(a) Lob der „rationellen" deutsche» Forstwirthschaft, mit Durchforstun¬
gen und periodischem Hieb, die auf den Hektar 8—8 Ster Holzer¬
trag jährt. zu Wege bringe (in Frankreich nur 4—S St.,d. h. p.
bad. Morgen 80—106 und 40—66 Cub.F.), von Maissiat, Franz.
Nation.-Vers. 4. Dec. 1848.

(i) Regeln für die Anlegung von Waldcolonicn bei v. I akob, I, §. 23S.
240. — Waldcolonien im bad. Murgthal, doch hauptsächlich zum
Unterhalte von Holzhauern; sie kosten gegen 1300 fl. jährl. Unter¬
stützung.

8 . 142 .
5) Die behauptete Unergiebigkeit der Staatsforsten im Ver¬

gleich mit den Privatwaldungen (§. 138.) ist zwar in vielen
Fällen nicht zu bestreiten, aber sie kann zum Theile beseitigt
werden, insofern sie von zu verwickelter und kostspieliger Ver¬
waltung (/,) oder mangelhaften Wewirthschaftungsgrundsätzen,
namentlich bei dem Verkaufe herrührt, zum Theile gereicht sie
der Staatsforstwirthschaft nicht zum Tadel, insofern sie aus
einer der folgenden Ursachen herfließt;

a) von den vielen auf den Staatswaldungen ruhenden
Lasten, denen die Privatwaldungen weniger unterworfen sind
z. B. Holzabgaben, Weideservituten, Pfarrbesoldungen u. dgl.
(S). Man muß also den Reinertrag einer Waldfläche überhaupt
und den hievon in die Staatscafse fließenden Theil unterscheiden.
Was an Berechtigte gelangt, ist kein Verlust für das -Volks¬
einkommen ;

b) von dem Umstande, daß die ergiebigeren, näher an den
Ortschaften gelegenen Waldungen eher von Gemeinden und
Einzelnen in Besitz genommen wurden und daher viele ent¬
legene Wälder, auf Felsgrund, im Innern der Gebirge rc. dem
Staate verblieben, dem sie schon wegen der Kostbarkeit des
Fällens und Fortschaffens wenig einbringen (c) ;

o) von den großen, in den ausgedehnten Waldungen mit
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enthaltenen Blößen, die eigentlich bei der Berechnung des Er¬

trags außer Ansatz bleiben müßten (//) ;

6) Der Ertrag der Dvmanenwaldungen nimmt in der

Regel sowohl wegen der steigenden Holzprcise als wegen der

Verbesserungen der Forstwirthschaft von Zeit zu Zeit zu (e), doch

gibt es Perioden, wo das Sinken der Holzpreise eine Verminde¬

rung der Einnahme zu Wege bringt (/).
(c) Hundcshagen, Forstpolizci, S. 63, glaubt, man werde auf den

kurbessischen Morgen ( 0 /^ px. M.) mit 2t kr. für Besoldung des
Unterpcrsonalsvom Nevierförstcr abwärts und Taglohn der Holz¬
hauer rc. ausreichen, mit 6 kr. für die Dircekio» (25/ und 6/ kr.
auf l pr. M.). Hiebei sind jedoch günstige Verhältnisse, z. B. be¬
queme Lage rc. vorausgesetzt. Bei der Berechnungder Kosten für
das Forstpcrsonal muß man berücksichtigen, daß dasselbe auch zur
Beaufsichtigung der Privatwaldungen mitwirkt, weßhalb eigentlich
die Ausgabe nicht ganz den Domänenwaldungen zur Last geschrieben
werden kann, nur daß die Ausscheidung schwierig ist.

Baden, Anschlag für 1848 u. 49, ohne die Kosten der Central¬
verwaltung:

auf 1 Morg.

59 90 l
54 450
26 296

12 469

667 805

48 569 fl' Kosten der Forstäiwcr,
l 24 064 „ Kosten der Bezirksförster,
82 242 „ — 20/ kr. Kosten der Waldhut,

244 442 „ 1 fl. 1/ kr. Fällen und Zurichter,,
15 372 ,, — 3/„ Kosten der Gelderhebung und

Verrechnung.
Culturkostcn,
Fuhrwcge u. Floßeinrichtunge»,
Vermessung, Einrichtung,
Gränzberichtigung,
Baukosten und verschiedeneVer¬
waltungsausgaben,
zusammen

Der Ausschlag auf den Morgen der Domäncnforstenist bei den
2 ersten Zahlen aus dem obigen Grunde nicht brauchbar. Man hat
daher eine Ausscheidung vorgcnommen, nach welcher die Kosten
für die Beaufsichtigung der Privat- und Körperschaftswaldungcn
auf de» Ausgabenanschlag des Ministeriums des Innern übertragen
werden. Demnach werden berechnet für den Morgen

— 38/kr.

2 fl. 4 kr.

Dom. Wald. Corpor. Wald.

Für Forstämtcr ..... 4/° kr. 2/' kr.
Für Bezirksförster .... I rr 614io, ,, 6/°' „

Zusammen 1 7 "41 // 8/" kr.
Demnach kommen auf den M. Domänenwald 2 fl. 2//? kr.
In Würtemberg betragen nach dem A. für i 812—44 die Ausga¬

ben auf den bad. Morgen 8/ kr. für die Forstämter (75 468 fl.),
19/ kr, für die Nevierförster (162 620 fl.), 14/ kr. für die Wald-
Hut (99 995 fl. für das Hutpersonal und 23 595 fl. Anzeigegebühr.),
4/ für Diäten des angestellren Personals u. a. allgemeine Ausgaben
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für dasselbe (37 400 fl.), 1 fl. 2/ kr. für Bewirthschaftung, Gränz-
berichtigung rc. (530 000 fl.), zusammen I fl. 49,° kr.

In Baiern 1837—42, ebenfalls auf den bad. Morgen: 28/ kr.
Kosten des Personals und der Gebäude (962 700 fl.), 29/ kr. Kosten
des Betriebs (977 000 fl.). Großh. Hessen, A.1845—47auf
den bad. Morgen : 8/ kr. Forstinspcctoren (34 904 fl.), 23/ Revier¬
förster (93 184 fl.) 1 fl. 13 kr. Waldhut, CuUurcn, Holzfällen rc.
(29>,571 fl.), zusammen 1 fl. 45 kr.

(d) Hundcshagen, Enc. II, §. 781.— Auf den bad. Domänenwal-
dungcn lagen im I. 1820 120 533 fl. Rcallasten. v. Kettner, Dar¬
stell. d. bad. Forstadministr.,S. 19,'Karlsr., 1820. Die unentgeld-
lichcn Abgaben von Holz an Berechtigte und der Verlust aus Holz¬
abgaben um geminderten Preis wurden frühcrhin nicht in die Haupt-
geldrcchnuna, nämlich in den Rohertrag und die Ausgaben, aufge-
nommrn. Für 1829 berechneteman diese, der Einnahme und Aus¬
gabe bcizuschlagcndeSumme auf 90 300 fl., s. Verhandl. d. l. Kam¬
mer von 1833, Beil. IV, 87 (von Rau). In den Jahren 1837 und
38 (R.) betrugen die Leistungen an Berechtigte im D. noch 49 144
fl., wovon aber die Gegenleistungen der letzteren mit 6841 fl. abzu-
zichcn sind» Anschlag für 1848: Ausgabe durch Berechtigungen
31 597 fl., Gegenleistungen 3739 fl., Nest 27 858 fl. oder 17 Proc.
des Rohertrags der Waldungen. — In Baiern müssen (nach Ru tz-
hart, III, 45) I52 z Proc. des ganzen Holzertragesan Berechtigte
unentgeldlich, 15 >/z Proc. vertragsmäßig um niedrige Preise abgege¬
ben werden. Während der mittlere Gesammtertragan '/, Klafter
(0,") vom Morgen ist, kann demnach nur >/z Klafter frei verkauft
werden. Es waren 1837 schon 67 500 Klafter Bau- und Nutzholz-
und 520 000 Klafter Brcnnholzabgabenanerkannt, und die streiti¬
gen Gerechtsame sollten nicht viel weniger betragen. Steuerlich wird
die Einbuße durch uncntgeldliche Abgabe und geminderte Preise auf
1'015 600 fl. angeschlagen, durch deren Hinzusügungder Reinertrag
um 31 Proc. erhöht wird; s. Die Forstverwaltung Baierns, M. 1844,
— In Würtemberg sind für 1842—45 geschätzt die Abgaben von
Bau- und Nutzholz zu 30 336 fl., von Brennholz zu 134 535 fl.,
wovon 1582 fl. Gegenleistungen abgehen, also reine Ausgabe
163 290 fl. oder 5/Proc. des rohen Waldcrtrages. — Gr. Hessen,
1845—47: 82 873 fl. Grundlastenoder 6/ Proc. der Einnahme.—
In Hannover(Ubb e lo h d e, S. 67 ff.) war um das I. 1831 der
ErlösausHolz gegen 400 OOORthlr., dazu kamen aber 1) die Natu-
ral-Abgabe an Berechtigte,108 000 Nthlr., 2) die Holzdeputate an
Beamte, Geistliche rc-, 40—50 000 Rthlr., 3) der Verlust durch Ab¬
gabe aus Gnadenbcwilligungenum geminderten Preis, 30—40 000
Rthlr., so daß dem Roherträge 188 000 Nthlr. beizusetzen wären.
Demnach belaufen sich die Lasten auf 32 Proc., wobei indeß der Roh¬
ertrag schon nach Abzug des Hauer- und Fuhrlohns angeschlagen ist.
— Auch in Frankreich begann die Verkümmerung des Forstertrages
durch Holzbewilligungen u. dgl. sehr frühe und fand in der Gering¬
schätzung des Holzes bei dem Uebcrflussc an Wald eine Begünstigung.
Schon eine französischeOrdonnanz von 1378 klagt, die ansehnliche
Einnahme aus Staatsforsten sei durch solche Schmälerungenrölluit
coiumo ü nönnt. ?nstorek, Orlloimaneos llos roir, <Io In I?r.
XV, 35 in der Vorrede.

(c) Vgl.Rudhart, III, 47. — In Baiern befinden sich in den Staats-
Waldungen noch manche Stellen, wo das Holz nicht benutzt wird,



176

weil es unzugänglich ist oder weil der Erlös die Kosten nicht vergü¬
ten würde. Berhandl. d. K. d. Abg. v. 1837, Beil, IX, 126.

(</) Hundeshagen, II, 778. — Der 22 000 Morgen große Sachsen¬
wald im Fürstenthume Lauenburg hat 5000 Morgen Blößen, das
Amt Schwarzenbeck 7200 M. Blöße auf 24 725 M. Wald. Nic-
man n, Waldbcrichte, I, 623. — In den baierischen Staatswal¬
dungen sind außer den 2-259 000 M. wahrer Waldungen 375 175
M. Ledung begriffen, wovon >/z benutzt werden könnte, °/z aber un¬
brauchbar sind. — In Hannover sollen nach Ubbclohdc unker den
im Jahre 1.831 vorhanden gewesenen 914 043 kalenb. Morgen in
Blößen bestanden haben.

Aus diesen Gründen kann man aus der Vergleichung des Reiner¬
trages, den die Staats- und Privatwaldungen abwerfen, nicht ohne
die genaue Berücksichtigung aller Umstände allgemeine Folgerungen
ableiten. Beispiele:

Baden, (A) für 1848 ohne die Jagd 1'564 020 fl. Holzertrag,
50 961 fl. Nebennutzungcn, 13 494 fl. Schadenersatz und Strafan-
theil, 6082 fl. Verschiedenes, 1 '634 557 fl. ganze Einnahme, 579,570
fl. Kosten, nach Abzug des auf die anderen Waldungen kommenden
Antheils («), 69 530 fl. Lasten, 985,457 fl. Reinertrag, oder 4 fl.
7,' kr. vom Morgen, und mit Einschluß des an Berechtigte Abgege¬
benen (31,597 fl.) 4 fl. 15 kr. — Revidirter Anschlag für 1849:
1-208 189 fl. Holzertrag, 48 008 fl. Nebennutzungen, 12 448 fl. Straf-
antheil, 7128 fl. Verschiedene E., 1'275 773 fl. ganze Einnahme;
568 100 fl. Kosten, 66 494 Laken, 641 179 fl. reiner Ertrag.

Waiern, 1844 (ohne die Jagd) 6-105 000 fl. Geldertrag
— 2,«' fl. bad.M., 2-879 000 fl. Kosten oder 42 ,? Proc., 3 -226 000
fl, rein — I,°> fl. bad. M., dazu 1-015 600 fl. Verlust durch Be¬
rechtigungen, also 4 -241 600 fl. ganzer Reinertrag des Waldes
— 1,°° fl. bad. M. Hiebei ist der Mindercrlös von 450—500 000
fl. wegen der unter dem Marktpreise stehenden Taxen nicht einge¬
rechnet. Unter den Kosten sind 1-014 963 fl. für das Personal,
818 045 fl. für Hauen und Fortschaffen, 218 450 fl. für Culturen,
315 401 fl. für das Flößen (Triften) und die Holzmagazinc.

Belgien, 1840 536 536 Fr. Einnahme — 17 Fr. Hekt. —
2 fl. 54,° kr. p. M. (nämlich auf dem Stamme). 73 470 Fr. Kosten
des Personals, 2,-' Fr. p. Hekt. — 24 kr.M. 33 000 Fr. Cultu¬
ren u. a. Kosten, 106 470 Fr. Ausgaben — 3," Fr. p. H. — 35 kr,
p. M. 430 066 Fr. rein — 13,° Fr. —2 fl. 12 kr. p. M. (Der Aus¬
schlag der Personalkostcn auf die Waldungen des Staats, der Cor-
porationen rc. im Budge-t für 1839, S. 239.)

Dänemark und die Herzogthümer, 1844 R. 562 607 Rthlr.
ganze Einnahme, 316 993 Rthlr. baare Ausgabe, — 56 Proc.
69 291 Rthlr. Betrag der Holzabgaben, — 12,° Proc., 176 323 reine
Einnahme, — 31,° Proc.

Frankreich, A. >844. (Budg. S. 169. 878.) 33-341 000 Fr.
Rohertrag, 33>/z Fr. auf den Hektar oder 5 fl. 24 kr. auf den bad.
M. 5-562 676 Fr. Kosten — 5,°° Fr. p. Hekt. — 56,° kr. >>. b. M.
27-778 324 Fr. rein — 27,'° Fr. p. Hekt. — 4 fl. 40 kr. p. b. M.
Berechtigungen sind hier nirgends eingerechnet. Der geringe Be¬
lauf der Kosten erklärt sich theils aus dem Verkaufe auf dem Stamme,
theils aus dem schwachen Personal. Für 1837 war der Reinertrag
nur auf 20 Fr. v. H. angeschlagen, sowie auch ciiaptal (De I'in-
äuslr. traue. I, 218) für den Hektar aller Waldungen in Frank-
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reich einen Reinertrag von diesem Betrage annahm. Nach t'ni-
seau- l. avanno (lleclierclios stall»!. aur Ies ioiüt8 üv In s'r.nivo,
?. 1829) sollen die Privatwaldungcn in Frankreich weniger eintra-
gcn als Staatsforsten, weil sie schlechter behandelt werden.

Gr. H essen, A. 1845—47 1-31,1 123 fl. Einnahme — 5 fl. 28,°
kr. ii. b. M., 425 848 fl. Kosten — 32,' Proc., 875 575 fl. rein —
3 fl. 40? kr. p. b. M.

P r e u ß e n, A. >847,7Mill.M. Wald gerechnet.Ganze Einnahme
4-528 00» Rthlr. — I fl. 9 kr., Kosten 2>/ Will. Nthlr. — 35 kr.,
wovon 535 000 Nthlr. — 7 s/ kr. Hauer-u. Fuhrlohn, 890 000
Rthlr.— 12? kr. Schutz, Erhebung und überhaupt Localvcrwal-
tung, 603 OOl, Nthlr. — 8? kr. Culturen, Vermessungen, Wege¬
bau re., 165 000 Rthlr. — 2? kr. höhere Beamte, 200 000 Rthlr.

Ablösungen rc.
Würtcmberg, 1842—45 A. 2-702 000 fl. Waldcrtrag — 5 fl.

19 kr. p. bad. M. 929 000 fl. Kosten nach (a) — 1 fl. 49,° kr. p.
bad. M., 169 250 fl. verschiedene Lasten — 18'/, kr. I>. bad. M.
27 000 fl. Abgänge und außerordentliche Ausgaben, 1-125 250 fl.
Ausg. — 2 fl. 13 kr. p. M. 1 - 576 750 fl. Reinertrag — 3 fl. 6 kr.
p. M., oder mit Zuschlag der Berechtigungen 3 fl. 25 kr. 1841 — 43
R. Reinertrag 1 - 978 628 fl. — 3 fl. 53 kr. bad. M.

(s) Da die steigenden Holzpreise in jedem Falle die Ausgaben der Zehrer
und die Waldrenre erhöhen (I, §. 385), so ist es nützlich, wenn der
Vortheil hievon der Staatskasse, also der Gesammtheit, zufließt. Der
Reinertrag der Forstwirthschast (mit Einschluß der Jagden und
Flößerei) war in Baiern

1- 906 700 fl. im D. von 18'°/.,--°/2,
2- 867 900 „ „ „ „ 18'-s,z-'V-b
3- 178 200 ,, ,, ,, ,, 18'^/,, ^'38

In Würtemberg war der Reinertrag der Forstwirthschast
712 586 fl. im I. 1828

1-300 661 „ „ „ 1837
1-741619 „ „ „ 1840

In Frankreich wurden bei der Versteigerung des Holzes vom Hek¬
tare im Durchschnitt von 1816—20: 697 Fr., i. D. von 1824—29:
1110 Fr. gclößt. Zugleich wurden im crsteren Zeiträume auf dem
Hektare nur 31, im zweiten aber 69 Bäume übergehalten. Happare.
'I'nb. >4. Der Rohertrag hat von >832—47 sich von 21'^ auf
38'/, Will. Fr. gehoben, wovon nur etwa 2, höchstens 4 Mill. der
Preiserhöhung zuzuschrciben sind. — Gr. Moltkc, S. 89 glaubt,
daß nicht finanzielle, sondern nur volkswirthschaftliche Gründe für
die Forstwirthschast des Staats sprechen.

(/) Dieß ist z. B. im I. >848 eingetreten, wo der Holzerlös aus den ba¬
dischen Domänenwaldungen gegen 25» 000 fl. weniger eintrug,
als 1847.

s- 143.

Aus diesen Betrachtungen ergicbt sich Folgendes:

1) Die meisten Staatöwaldungen verdienen für jetzt beibe¬

halten zu werden.

2) Einzelne Theile derselben eignen sich ausnahmsweise zum

-Verkaufe, nämlich
Rau, pol. Oekon. ZteAusg. III. 12
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a) die baufähigen, in der Nähe von volkreichen Ortschaften
liegenden, besonders wenn diese zu kleine Gemarkungen
haben und deßhalb Mangel an Beschäftigung für ihre
Feldarbeiter empfinden,

b) die kleinen zerstreuten, mühsam zu beaufsichtigenden,
dem Diebstahl am stärksten ausgesetzten Gehölze («) ;

3) Auch Ankäufe von Waldungen oder von solchen Ländereien,
die zur Anlegung neuer Wälder passen, sind zweckmäßig,
wenn sie um billigen Preis geschehen und wenn dadurch
eine zusammenhängende, leicht zu hütende Waldfläche er¬
langt wird

4) Bei der Wcwirthschaftung der beizubehaltenden Staatswal¬
dungen muß die beste und nachhalrige Befriedigung des
Holzbedürfnisses der Bürger und zugleich die größte reine
Einnahme für die Staatskasse beabsichtigt werden.

(«) Aus beiden Gründen sind in Baiern i 40 WO Morgen zum Verkaufe
bestimmt worden. 2S WO Morgen davon wurden zu WO WO fl.
geschätzt und für 1 Mill. verkauft. Nudhart, lll, 43. Biele Ver¬
käufe und Ankäufe in Baden, von denen die Berichte des landständi¬
schen Ausschusses einige Nachricht geben.

(-) Vorzüglich zweckmäßig ist es, ödes Land auf Bergen zu erwerben und
darauf Wald anzulegen, wobei dann später Waldungen auf tieferen
Ebenen entbehrlich werden, vorausgesetzt, daß es an Gelegenheit zur
Versendung nicht fehlt. In Frankreich sind l Mill. Hektar Wald¬
grund an Abhängen rc., welche erst wieder neu zu Wald angelegt
werden müssen.

Z. 144.

Um die Verwaltungskosten zu ersparen und den Erwerbs¬
eifer von Privatunternehmern zu Hülfe zu rufen, hat man neu¬
erlich die Bcrerbpachtung von Waldungen in Borschlag gebracht,

gegen einen in Holz angesetzten Erbzins und ein für den
stehenden Holzvorrath Sicherheit gewährendes Erbbestandgeld
(u). Zwar würde ein Erbpachter bei mancher Nutzung und
Ausgabe noch wirthschaftlicher zu Werke gehen, als ein Theil der
Staatsforstbedienten, allein jene Einrichtung ist auch wieder er¬
heblichen Bedenken ausgefetzt:

1) Man müßte über den Pachter genaue Aufsicht führen, um
ihn an der unnachhalligen Behandlungsweise des Waldes
zu verhindern, es wäre also dennoch ein vom Staate an-
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gestelltes Personal unentbehrlich und die hiedurch noth-
wendige Beschränkung würde die Concurrenz der Erbpacht-
lustigen sehr einengen. Nur beim Niederwalde, wo ein¬

zelne, von Jahr zu Jahr haubar werdende Schläge abge-
gränzt werden können, wäre die Besorgnis; eines fehler¬
haften Verfahrens schwächer und man brauchte nur ein
mäßiges Erbbestandgeld zu fordern;

2) Der Erbpachter kann wenig andere erhebliche Verbesse¬
rungen im Forstbetriebe vornehmen, als die auch von der

Staatsforstverwaltung ausgeführt werden können; er ge¬
winnt dagegen ansehnlich zum Nachtheil der Staatscafse,
wenn mit dem Steigen der Volksmenge die Hvlzprcise sich
beträchtlich heben (-).

Demnach scheint die Vererbpachtung, für welche es fast gar
keine Erfahrungen giebt (c), und welche bei Hochwaldungcn
offenbar unausführbar sein würde, auch bei anderen Wäldern
keine Empfehlung zu verdienen.
(a) Zuerst v. Jakob, I, Z. 270 ff. — Pfeil, 11,24. 39 (ist nur unter

manchen Einschränkungen für diese Maaßregel). — v. Scutter,
Domäncnbenutzung, S. 86. — Hundcshaqen, Encpclop. II, §.
787, hatte den Verkauf an Gemeinden oder Majoratsbesitzcr gegen
Erbzins in Geld oder Holz gerathen.

(ö) Jakob will daher die Erbpacht erst, wenn der Holzpreis schon hoch
ist, §. 27>, v. Seutter umgekehrt bei Wäldern, die die Kosten nicht
decken.

(c) Ein sehr ungünstig ausgefallener Versuch wurde von der vormali¬
gen kurkölnischen Hofkammer im jetzigen fürstl. arembergischcn Ge¬
biete gemacht. Da die Erbpachter den Vertragsbedingungen zuwi¬
der die Wälder verhieben, so wurden die Waldtheile von der Herr¬
schaft wieder eingezogen. Nur noch 3 Erbpachter sind im Besitze.
Sic entrichten beim Wechsel desselben ein geringes Laudemium und
jährlich einen sehr geringen Kanon, der von 25 Schaaren zu 95
rhein. Q. Ruthen (23 pr. Morg.) nur 6 fl. 18 kr. beträgt, während
der Boden allein sicher eine Rente von 28 fl. einbringen würde.
(Privatmittheilung.)

Z. 145.
Die Grundsätze der Staatsforstverwaltung («) betreffen

theils die Personen, die zur Bewirthschaftung der Domänen¬
waldungen Mitwirken sollen und deren Verhältnis; zu einander
(Organisation der Staatöforstwirthschaft), (S) theils die Ge¬
schäfte. In der ersten Hinsicht sind der Natur der Sache nach

folgende Wirkungskreise zu unterscheiden:
12 *



180

1) das untergeordnete, beschützende Personal (Forstwär¬
ter, Waldhüter,Waldschützen ic.), bei welchem nurSchul-
kenntnifse und erprobte Redlichkeit erforderlich sind. Dasselbe
muß aber zahlreich genug sein, um alle Frevel und Störungen
zu verhüten (v).

2) das unmittelbar bewirthschaftendePersonal (Bezirks-
oder Nevi erhörst er), dem man, so wie es sich mehr und

mehr Kenntnisse ungeeignet hat, auch eine freiere und ausge-
breitetere Lhätigkeit anweiset («?) und dessen Eifer durch einen

zugesicherten Antheil am erhöhten Ertrage befördert werden
kann (e);

3) das oberaufsehende Personal. Zunächst über den Förstern

steht der Forstmeister, oder an dessen Stelle der einem
größeren Amtsbezirke Vorgesetzte, die einzelnen Reviere öfters
bereisende Forstinspector; diese sind wieder einer Landes¬
oder Provincial-Forstbehörde untergeben (/). Da die Lberauf-
sicht über die Gemeinde-, Stiftungs- und Privatwaldungen ganz
außerhalb der Finanzgeschäfte liegt und ganz frei von finan¬
ziellen Rücksichten ausgeübt werden muß, sso sollte sie unter
der zur Wolkswirthschaftspflcge verordneten Oberbehörde (Mini¬
sterium dcS Innern rc. II, §. 7.) stehen; doch wäre es gut,
zwischen beiden forstlichen Oberbehörden eine solche Werbin¬
dung herzustellen, daß Reibung verhütet, nach gleichen tech¬
nischen Grundsätzen gehandelt und in die beiderseitigen Maaß-
regeln Uebereinstimmung gebracht wird;

4) die Besorgung der baaren Einnahmen und Ausgaben
(Forstcassenwescn), die am besten von dem technischen Forstdienste
getrennt und einem besonderen Forstcassier oder einem Domänen¬
verwalter übertragen wird.

(«) Man begreift unter Staatsforstwissenschaft (Forstdirec-
tionslehrc) alle Regeln, nach denen die Regierung sowohl in
finanzieller Hinsicht, als aus dem Gesichtspunct der Volkswirth-
schaflspflege und Sicherheitspolizei sich der Forstwirthschaft anzu¬
nehmen hat. Beide Arten von Regeln sind in den vorhandenen
Schriften öfters nicht scharf genug von einander getrennt. Vgl. v.
Burgsdorf, Forsthandbuch 2tcr Band 180S. (3teA.) —Har-
t i g, Grundsätze d. Forstdircction, 1813. 2te A. — Mey er, Forst-
directionslehre, 2te A. 1822. — Laurop, die Forstdirection, 1824,
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— Pfeil, a. a. O. — v. Wedekind, Anlcit. zur Forstverwaltung
und zum Forstgeschäftsbetriebe. Darmst. 1831.

(S) Hartig, Grundzüge zu einer zweckmäß. Forstorganisation, indes¬
sen Abhandlungen über interess. Gegenst. beim F. u. Jagdwesen,
Bert. 1830. S. 1. — H u n de s ha g cn, F. Pol. S. 314. 321.

(o) Waldhüter aus dem Bauernstände sind wohlfeiler, aber in Hinsicht
auf Unparteilichkeit im Anzeigen der Frevler nicht so zuverlässig,
als angehende Forstmänner. Die zur Anfeuerung des Eifers die¬
nenden Anzeigcgebührcn sind in Baden durch das Forstgcsetz von
1838 aufgehoben worden, weitste die Glaubwürdigkeit der Aussage
des Waldhüters schwächen, ebenso in Oesterreich seit 1828, doch ge¬
gen Zusicherung einer Belohnung für eifrige Waldheger, was sehr-
zweckmäßig ist; v. Malinkovski, I, 22. — Baden hat 362 Do-
mäncn-Waldhüter, welche g. 82 000 fl. kosten, also 1 auf 671 Morgen
und für 226 fl., — Würtemberg 75 Forstwarte zu 300 fl., 508
Waldschützen zu 135 fl., dazu kommen 23 595 fl. Anzeigegcbühren u.
14 158 fl. außerordentlicher Aufwand für den Forstschutz. Obige
Zahl beider Massen von Aufsehern giebt 997 würt. — 873,bad. M.
auf jeden. — Frankreich 1844 2954 Forsthütcr (wovon ein Theil
beritten), also 1 auf 338 Hekt. — 936 bad. M. Gehalt 500 Fr.

(<t) Vgl. Papius, Ueber die Bildung des Forstmannes, 1823. Ehe¬
mals war der Rcvierförster nur der Gehülfe des Oberförsters, dem
die eigentliche Bewirthschafkung oblag; so nach Hartig a. a..O.
— Neuerlich ist in mehreren Staaten den Bezirksförstcrn ein so
ausgedehnter Wirkungskreis übertragen worden, daß den Forstmei¬
stern ein großer Lheil der Geschäfte abgenommen werden konnte.
Der Bezirksförster ist auch zur Mitaufsicht in Privatwaldungen
bestellt. Baden hatte 1847 82 mit 800—1100 fl. Besoldung, also
1 auf 2914 M. Domänenwald ; die Aufhebung der grund- und stan-
deshcrrlichen Forstämter zog 1848 die Anstellung von 10 weiteren
Bczirksförstern nach sich. Die höchste Besoldung eines solchen geht

jetzt bis 1200 fl.. Würtemberg 172, also 1 auf 3777 würt. — 2955
bad. M.; Sachsen nach der V. v. 23 Febr. 1831 132 zu 1964 Ack. —
3000 bad. M.; Frankreich 1844 131 iiispocleurs und 101 soun-
inspsoteurs, oder 1 auf 4310 Hekt. - 11 938 bad. M. 1848 wur¬
den die insiisoieurn auf 85 vermindert!

(s) Pfeil, 11,57.
(/) In Baden ist 1832 die Forstcommission aufgehoben und ihr Gc-

schäftskrcis mit der Direktion der Bergwerke und Salinen verbun¬
den worden. Noch natürlicher ist es, in kleineren Staaten nur eine
einzige Domänenbehörde zu haben, welche für die Forstsachen einen
oder einige Räthe vom Forstfache besitzt. 1849 wurden die Forst¬
ämter aufgehoben und durch 5 Forstinspectoren ersetzt. Es waren
hier bisher 15 landesherrliche (neben 7 standeshcrrlichcn)Forstmeister
(1 auf 16 240 M. Domänenwald). Würtemberg hat 26 Oberför¬
ster (1 auf 19 530 b. M.), Frankreich 32 coiiservatonrn, also 1 auf
31 250 Hekt. — 86 562 M.; Beschluß v. 1848 nur 21 cons.

§. 146 .
Uebersicht der Geschäfte des Domänenforstwesens.

1. For st st atistik. Zur Grundlage derBewirthschaftung dient
die genaue Kenntniß der Domänenwaldungen, welche durch
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Gränzbeschreibung nach vorgängigcr Berichtigung und Bezeich¬
nung der Waldgränzen, Vermessung, Ehartenzeichnung und voll¬
ständige Beschreibung nach Boden, Lage, Klima, Holzbestand
ic., endlich durch Abschätzung ^Taxation) ber vorhandenen
Hvlzmasse und des jährlichen Zuwachses erlangst wird. Die
Forstabschätzung kann ihrer Umständlichkeit willen nur allmälig
bewerkstelligt werden

II. Nach dieser Vorarbeit kann man zur Entwerfung der B e-

triebsplane schreiten, welche die Wcnutzungswcise jedes Wald-,
thcilcs, das Alter der zu hauenden Stämme (Umtricbszeit)
die Art des Hiebes, die zu hauende Holzmcnge u. dgl. aussprcchen.
Sind diese Plane sestgcstellt und die Waldungen denselben ge¬
mäß eingerichtet (W etri cbsr egu l irung), so wird dann aus
jenen sür jede Periode und jedes Jahr die Vorschrift für die vor-
zunehmendcn Geschäfte abgeleitet (Periodischer und jähr¬
licher Betriebsplan) (S). Man muß hiebei bedacht sein,
solche Holzarten zu gewinnen, welche am meisten begehrt werden,
am besten zu verkaufen sind und deßhalb auch den Bedürfnissen
des Volkes am meisten entsprechen. Bauholz kann wegen seines
langsamen Wuchses am leichtesten in den Staatswaldungcn ge¬
zogen werden und der fortdauernd höhere Holzertrag der Hoch-
waldungcn muß dieselben für die Staatsforstwirthschaft empfeh¬
len (c). Die Hicbsmenge kann so lange nicht mit Sicherheit
richtig bestimmt werden, als man die Stärke des Zuwachses nicht
kennt (c/).

(a) Bad. Instruction zur Abschätzung und Einrichtung der Waldungen.
Karlsr. 1836.

(L) Formular bei Wedekind, Muster 27 ff.
(c) I, Z. 313.
(^) Baden: Hiebsmcnge für 1842 u. 43 jährl. 142 300 Klafter Bau-

und Brennholz, oder 0,^ Kl. auf den Morgen , nebst S8S0KI. aus
Schneebrüchen, Windfällcn rc. Man hofft, künftig bis 0," Kl.
vom Morgen zu erhalten. Der Mittelprcis der Klafter wird zu
8,2° fl. geschätzt (Maffenklafter). — Würtemberg 0,° Kl. (oder eben¬
soviel bad. Kl. a. d. bad. M.), — Baiern, 0/ Kl. mit Stockholz
und Reisig (die Klafter 126 Cub. F.) vom Morgen — 0,°> Kl. vom
bad. Morgen. Uebcrschläge dieser Art sind zur Vergleichung von
geringem Nutzen, wenn man nicht zugleich aus die Verschiedenheit
der Holzgewächse und der Holzsorten, als Bau-, Ruh-, Scheit-,
Stock- und Reisigholz Rücksicht nimmt und gleiches Verfahren bei
der Zurückführung auf einerlei Maas anwendet.
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s- 147.

III. Die Anlegung neuer Waldungen durch Saat oder

Pflanzung (Culturen) setzt, wenn sie nicht bloß zur Aus¬

füllung einzelner Blößen bestimmt ist, die Erwägung voraus,

ob die Kosten sich hinreichend durch den künftigen Holzcrtrag

belohnen werden. Sie ist vorzüglich aus Stellen zweckmäßig,

die sich zu einer anderen Benutzung weniger eignen, zumal wenn

zugleich für leichten HolztranSport gesorgt wird. Solche Unter¬

nehmungen geben einen Ersatz für die^Rodungen des zum An¬

bau dienlichen Waldgrundes.

IV. Forstschutz. Die Waldungen müssen vor allen nach¬

theiligen äußeren Einwirkungen bewahrt werden, diese seien

nun Naturereignisse oder menschliche Handlungen, aus Unacht¬

samkeit oder aus rechtswidriger Absicht entsprungen. Während

die Untersuchung und Bestrafung der Waldfrevel den Gerich¬

ten nicht entzogen werden darf, sind die unmittelbaren Gcgenan-

stalten zur Verhütung aller jener Beschädigungen, insoferne sie nicht

von dem einzelnen Forstwirthe getroffen werden können, sondern

die Mitwirkung der Staatsgewalt erfordern, ihrem Wesen nach

polizeilicher Art (II, Z. 6.), jedoch müssen sie, wegen des

Zusammenhanges mit den übrigen Forstgeschäften, dem Forstper-

svnale übertragen werden («). Der Reitz zum Holzdiebstahl

steigt mit den Holzpreisen, mit der Zerstörung der Gemeinde¬

waldungen und der Wedrängniß der dürftigen Lohnarbeiter.

Würde man ihm nicht eifrig cntgegenwirken, so würden die

Staatswaldungen durch die Angriffe der Holzfrevler eine starke

Ertragsverminderung erleiden (S). Gute Aufsicht, schnelle Be¬

strafung und die Auswahl zweckmäßiger Strafarten, Einfluß

des Schulunterrichtes (c), Unterstützung der Dürftigen mit

Brennholz (F), gute Bewirthschaftung der Gemeindeforsten u.

dgl. sind die wirksamsten Verhütungsmittel (s).

(a) Uebcr den Forstschutz s. besonders Hundeshagen, F. Polizei,
S. 120. — Pfeil, Forstschutz und Forstpolizeilehre, Berlin, 183l.

(-) Zahl der Frevelfälle in Baden: D. 1838—37 228 07g, D. I84l —44
283 70S. Das Max. im I. 1842, nämlich 330828. Auf die Domä¬
nenwaldungen kamen 1845 782411 Frevel, davon 500112 an Holz,
15 736 an der Streu. Verordn. Blatt, 1846, Nr. 12.16. — In
Rheinbaiern, 18^/z„ 143 774 Frevel, welche 86 664 Lage Gefäng-
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nißstrafe »ach sich zogen. — Preußen, 1837, 229703 gerichtliche
Frcvelfälle, ohne die peinlichen und polizeilichen; hier kommen im
Durchschnitt auf 3 Fälle 10 Personen. Borchardt (Der Holz¬
diebstahl, Berlin, 18-12, S. 91.) sucht hieraus und aus der Annahme,
daß von 3 Frevlern nur einer entdeckt wird, den Verlust zu berech¬
nen, den die Waldeigcnthümer erleiden, und schlägt ihn jährlich auf
2 Mill.Rthlr. an, indem er den verlornen Zuwachs durch cinstweili'
ges Leerbleibcn der Stelle dem Betrage des entwendeten Holzes
gleich setzt.

(c) Die Vorurtheile der Menge, welche den Holzdiebstahl als nicht
schimpflich darstcllcn, stammen vielleicht aus einer dunkeln Erinne-

, rung an die Vorzeit, wo die Wälder noch Gemeingut gewesen sein
mochten, oder wenigstens nicht alle occupirt waren. Doch kommen
schon sehr früh Strafgesetze vor. Bergl. Stisser, Forst- und Jagd¬
historie der Teutschen, Cap. II, Z. 24 ff.

(et) Auch Verkauf von Werkholz in kleinen Quantitäten an Holzarbeiter,
damit diese nicht zu stehlen brauchen. Vergl. §. ISO, n.

(c) Niemann, Waldberichte, 11,2. — Pfeil, Grundsätze, II, SS8.
Dess. Forstschutz, S. 203—231. — Hundcshagen, Forstpolizci,
S. 132. — Borchardta.a. O.

§. 148.

V. In Ansehung der auf den Staatswaldungen lastenden

Di enstbarkcit en (S er vi tut en) treten dieselben Grundsätze

ein, welche bei Privatwaldungen zu befolgen sind, II, §Z. 73—

75. 161 —163. Die Keholzungsrechte sind für die Wcwirth-

schaftung weniger nachthcilig und können durch Abtretung eines

angemessenen Waldstückes abgelöst werden, die Weide- und

Strcubcnutzung («) aber führt einen Widerstreit des forstwirth-

schaftlichen Interesses mit dem landwirthschaftlichcn herbei, weil

eine der Holzzucht willen wünschenswerthe Einschränkung oder

Ablösung dieser Ncbennutzungsrcchte für die Landlcute in wald¬

reichen Gegenden sehr lästig sein und überhaupt volkswirthschaft-

lich schädlich werden könnte (S) ; auch sind die befürchteten forst¬

lichen Nachthcile der Waldweide kcineswegcs in allen Fällen

vorhanden. Man muß daher diese „Purification" der Staats¬

waldungen nur mit Borsicht betreiben und darauf hinwirken,

daß da, wo jene Nebennutzungcn noch jetzt für die Landwirthe

Bedürfnis; sind, durch land- und forstwirthschaftliche Berbesse-

rungen eine Gewinnung des Futter- und Streubedarfcs ohne

Beeinträchtigung des Holzwuchses möglich werde sc). Bei den

Beholzungsrechten muß

1) ihr Umfang genau ermittelt und eine Ausdehnung auf
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Kosten der Forstcasse verhütet werden, so daß z. W. neue Ansiede¬
lungen nicht an den Rechten der älteren Häuser Antheil nehmen,

2) darauf geachtet werden, daß die zu einem gewissen Zwecke
abgegebenen Hölzer auch wirklich zu demselben verwendet werden,
z. W. daß das zu einem Wau bestimmte Holz innerhalb einer
gewissen Frist verbaut wird, vorbehaltlich einer Nachsicht unter
besonderen Umständen.

(a) In Baiern tragen manche Staatswaldungen wegen der übermäßigen
Strcubcnuhung nur oder gar nur >/,, Klafter jährlich, während
der Durchschnittsertrag ohne Stockholz und Wellen Kl. beträgt.
(Die Klafter — 128 C. F. oder SO C. F. Holzmasse.)

(/-) Vgl. Stockar von Neuforn, Finanzwiss. I, 335..— Hundes-
hagcn, Die Waldwcidc und Waldstreu, 1830. Dess. Forstpol. S.
152. —Hartig, Beitrag zur Lehre von Ablösung der Holz-,
Streu-und Weid-Servituten, 1829. S. 41. 62.— Pfeil, Forst¬
schutz, S. 232. Dessen Anleitung zur Ablösung der Waldservitutcn,
2. Ausg. 1844. — Stuhr, lieber die Abfindung der Hütungsbe-
rcchtigten in den Forsten, 1834. — Das Streusammeln in den
Staatsforstcn ist häufig ohne erweisliche Verbindlichkeit, bloß als
precuriuin gestattet, aber selbst dann würde die plötzliche Abschaf¬
fung nicht zu billigen sein.

(c) Erweiterung des Futterbaues, Anlegung von Weideplätzen mit Kopf¬
holz, Erdstreu u. dgl. -— Versuch einer Berechnung des, aus dem
Wcgnchmen der Waldstrcu für den Holzwuchs entstehenden Nach¬
theils von G. W. v. Wed ekin d, in dessen N.Jahrb. der Forstkunde,
XV, 15 u. im Amtl. Bericht über die landw. Bersamml. zu Karls¬
ruhe im I. 1838, S. 188. Der Vf. schlägt vor, die unentgeldliche
Srreuabgabe sehr zu beschränken und dagegen die den Gemeinden
aus Berechtigungen gebührende Streumenge zu Gunsten der Mit¬
glieder zu versteigern, weil nur hied urch eine sparsame Benutzung
der Streu bewirkt werden könne.

§. 119.

VI. Verwendung. Der Erlös aus dem zum Verkaufe be¬

stimmten Theile des Holzerzeugnisscs kann durch folgende Maaß-
regcln vergrößert werden:

1) Herstellung guter Wersendungsmittel, wohin insbesondere
Waldwege, Heizleitungen und Floßanstalten gehören, II, §. 166.
In neuerer Zeit ist durch Anlegung guter Fahrwege, wenn gleich
mit ansehnlichen Kosten, viel Vortheil bewirkt worden („).

2) Sorgfältiges Ausstichen der zu verschiedenen besonderen
Verwendungen dienlichen Holzsorten (Sortimente), welche dann
weit höher verkauft werden können, als Brennholz. Dahin ge¬
hören Bauholz (S) Sägeklötze, Werkholz, welches ganz oder
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gespalten von Wagnern, Holzschnitzern, Drechslern, Böttchern,

Büchsenschäftern, Siebmachern, zur Maschinensabrication, zu

Hopfenstangen u. s. w. gebraucht wird (e);

3) Ermunterung zur Errichtung holzverzehrender Gewerke,

falls nämlich noch auf lange Zeit hinaus ein Ueberfluß von Holz

vorhanden ist, für den sich keine bessere Verwendung zeigt; Köh¬

lereien, Sagemühlen, Glas- und Porzcllanöfen, Theeröfen und

ähnliche Unternehmungen, die jedoch wo möglich nicht vom

Staate selbst betrieben werden sollten.

(a) Im franz. Dep. Aude soll jährlich noch eine Mill. Nadelbäumc aus
Mangel an Abfuhrwegen verfaulen, vgl. §» ll2 (c).

(-) Insbesondere erfordert der Schiffbau vielerlei eigenthümlich gestal¬
tete Hölzer. Die mit gehöriger Kenntniß vorgcnommene Sorlirung
ist ein sehr ergiebiges Geschäft. Krause (Compend. d. niederen
Forstwissensch. S. 2S3) berechnet, daß die Krone einer Eiche, die als
Brennholz i '/>, Rthlr. einbringen würde, zum Schiffbau für 8 Nthlr.
verkauft werden kann. Ein zu Sägeklötzen verwendeter Baumstamm
bringt schon ungefähr dreimal so viel ein, als wenn er in Scheite
zerspalten wird.

(c) Das ehemalige Magazin von allen Sorten Nutzholz zu Rotenfels
im Murgthal (Medicus, Forsthandbuch, S. K48.) hat sich nicht
als vortheilhaft erwiesen.

§. ISO.
VII. Bei dem Verkaufe des Holzes muß man, wenn bloß

auf den Vorthcil der Staatskasse gesehen wird, die Erzielung

des höchsten möglichen Erlöses als Regel aufstcllcn. Es verdient

jedoch die ganz entgegengesetzte Anforderung untersucht zu

werden, die man an die Staatsforstwirthschast aus einer

volkswirthschaftlichen Erwägung richtet, daß nämlich die herge¬

brachte Holzabgabe für einen geminderten Preis an Einzelne

fortgesetzt, oder eine solche auch wohl neu eingeführt werde.

Man beruft sich hierbei auf die lästige Störung, welche eine

schnelle Erhöhung der Holzpreise auf den Haushalt unbegüterter

Familien äußert und auf die Verpflichtung des Staats, zur Un¬

terstützung der Bedrängten ein Dpfer zu bringen. Es stehen

deßhalb in Betreff der Verkaufsgrundsätze zwei Meinungen im

Widerstreit. Gegen den Holzverkauf um geminderten Preis

sprechen nachstehende Betrachtungen («) :

1) Der Holzpreis in jeder Gegend ist die Wirkung des Mit-

werbens, also des Verhältnisses zwischen Holzerzeugung und Zu-



fuhr einerseits und Holzbcdürfniß und auswärtiger Nachfrage

andrerseits. Wo dies Verhältnis; für die Zehrer ungünstig ist,

da must der Holzpreis sich hoch stellen, und dies ist auch nützlich,

weil cs zum sparsamen Verbrauch, so wie zum eifrigen Holzan¬

bau ermuntert, I, §. 385.

2) In Gegenden, wo sich keine oder nur wenige Domänen¬

waldungen befinden, steht es gar nicht in der Macht der Regie¬

rung, den allgemeinen Holzpreis niedrig zu halten; sie kann

nur einen kleinen T'heil der Zehrer durch Abgabe um ermäßig-

ten Preis begünstigen, indest die übrigen um den Marktpreis

bei anderen Waldbesitzcrn einkaufen müssen. Wo freilich die

Domäncnwaldungcn den ganzen Bedarf liefern, da wäre es

möglich, den Preis für alle Zehrer beliebig zu vermindern.

3) Ein solcher Hvlzverkauf um niedrigen Preis schmälert

das Staatseinkommen auf Kosten der Steuerpflichtigen. Man

kann ihn wie eine Geldausgabe ansehen.

4) Diese wäre noch eher zu rechtfertigen, wenn dabei Gleich¬

förmigkeit Statt fände, was aber wegen der höchst ungleichen

Vertheilung der Domänenwaldungen in den verschiedenen Lan¬

desgegenden nicht der Fall ist. In Deutschland sind z. W. in

den Gebieten der ehemaligen Reichsfürsten (Standesherren)

die Holzkäufer ganz auf den Einkauf von Eorporations- und

Privatwaldungen beschränkt, und es ist unbillig, daß ein Thcil

der Einwohner jene Bevorzugung allein genießt.
(a) Bergt. Pfeil, II, 89. — Wedekind, S. 276.

§. 150 u.

Aus diesen Sätzen folgt, daß in der Regel die Regierung

von dem allgemeinen Marktpreise des Holzes auch bei ihren

Holzverkäufen Gebrauch machen darf. Ausnahmen können bei

folgenden Umständen geboten werden (n) :

1) Wo die Zehrer sich an einen wohlfeilen Einkauf aus

Staatswaldungen gewöhnt haben und eine plötzliche Erböhung

schwer empfinden würden, da sollte man die bisherige Begün¬

stigung nicht auf einmal zurücknehmen. Man kann übrigens

von keinem Holzpreise schlechthin sagen, daß er zu hoch sei, weil



es nur auf sein Verhältnis zu den Preisen anderer Dinge und
der Arbeit, so wie zu dem üblichen Verbrauche ankommt. Ein
Preis, der wegen seiner Neuheit für viele Bewohner uner¬
schwinglich ist, wird in einer anderen Gegend, wo man sich an
ihn gewöhnt hat, leicht ertragen (5), daher sollte man einen
weit unter dem Marktpreise stehenden sogenannten Nevierpreis
nur allmalig bis zu jenem erhöhen.

2) Wurde den Staatsdienern eine gewisse Holzmcnge unter
dem Marktpreise verabreicht, so haben sie, wenn dies aufhört,
auf eine Entschädigung Anspruch. Es ist übrigens besser, ihnen
diese zu geben, als die ältere Einrichtung forldaucrn zu lassen,
weil sonst weniger sparsam mit dem Holze umgegangen würde.

3) Häufig hat man in früheren Zeiten Hüttenwerke und
verschiedene Fabriken durch wohlfeile Holzabgabe emporzubrin¬
gen gesucht. Hier sind 2 Fälle zu unterscheiden.

a) Ist man durch ertheilte Zusicherungen fortwährend gebun¬
den, aber die abzulasscnde Menge nicht in Zahlen bestimmt,
so kann sie nach dem herkömmlichen Betrage festgesetzt
werden. Sonst bleibt nur eine schwer ausführbare Abfin¬
dung übrig.

b) Ist die Holzabgabe nur als Vergünstigung anzusehen, so
thut man wohl, sie allmälig nach vorausgegangener An¬
kündigung zurückzuziehen. Ihre Fortdauer hält die Unter¬
nehmer von holzsparendcn Einrichtungen ab, durch deren
Einführung sie vielleicht auch bei einem höheren Holzpreise
bestehen könnten. Sollte dies nicht möglich sein, so wäre
die Fortdauer solcher Gewerke nicht vorthcilhaft. Mit dem
Steigen des Holzpreises müssen unvermeidlich manche Un¬
ternehmungen aufhören, die nur in holzrcichcn Bezirken
gedeihen. Man kann der Negierung nicht zumuthen, auS
Staatsmitteln solche Gewerke aufrecht zu halten, nur darf
man die Veränderung nicht rasch eintreten lassen, um zu
einer anderen Verwendung der Arbeitskräfte und Capitale
Zeit zu lassen (a).

4) Die Versorgung der Dürftigen mit Brennholz ist in Ge¬
meinden, die keine eigenen Waldungen haben, bei einem be-
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trächtlichen Anwachs des Holzpreiscs schon zur Verhütung des

Diebstahles in den Domäncnwaldungen sehr zweckmäßig (Z. 147.),

und man kann deßhalb diese Ausgabe zu den Kosten zählen,

mit denen ein großer Erlös aus den Walderzeugnissen erkauft

wird. Am wenigsten opfert man auf, wenn man den Dürftigen

die unentgeldliche Benutzung des Nass- und Leseholzes und

des Stockholzes, wo das Ausgrabcn der Stöcke unschädlich ist,

überläßt, weil diese Holzsorten viele Arbeit erfordern. Außer¬

dem ist es dienlich, Brennholz um ermäßigten Preis an holz¬

arme Gemeinden abzulassen, mit Verbürgung der Gemeinde-

casse und unter der Bedingung, daß jeder dürftigen Familie ein

gewisser Vorrath davon verkauft werde (</).
(<r) Bgl. Werh. der baier. K. d. Abg. v. 1831, Beil. XI.IV, 250. Comm.

Bericht (von Frh. v. Rotenhan), 1810. Beit. XXII. I.Abth.S.
72. IX Beil. B. S. 1-U.

(b) Man hat 18-10 in Baiern die Bemerkung geäußert, daß im Jsarkreis
über Holzthcuerung geklagt werde, weil die Klafter von 6 auf 9 fl.,
im Regen- und U. Mainkreise, weil sic von 11—1-1 auf 15—18 fl.,
im Rheinkrcise, weil sie von 1b.—18 auf 20—28 fl. gestiegen sei.

(c) A. B. Loge torevtier, Art. 58: Die wider die älteren Gesetze ver¬
liehenen Begünstigungen dieser Art erlöschen 1837. — Die sächsische
Regierung hat in Folge solcher Erwägungen von 1810 an das an
die Hammerwerke abzugcbende Scheitholz um 26 Proc. vermindert
und eine allgemeine Erhöhung der Holztaren angeordnct, die jedoch
für jene Hammerwerke erst 3 Jahre später eintreten sollte.

(<k) Aehnlich die Vorschrift der würt. V. v. 30. Nov. 1836. Die Abgabe
erfolgt um den Revierpreis, s. Z. 151, auch Ho ffmann, W. Dom.
Wcrw. S. 185. — In Baiern darf die Taxe zum Wortheil der Ar¬
men nöthigenfalls um 15 Proc. gemindert werden. B. v. 23, De-
cember 1835.

§. 151.

Was die Form des Holzverkauses betrifft, so hat man

zwischen zwei Arten zu wählen:

1) Versteigerung, und zwar

a) auf dem Stamme, so daß der Käufer das Fällen und Auf¬

arbeiten selbst veranstaltet. Diese in Frankreich übliche

Weise (») ist da, wo kein kahler Abtrieb stattfinden soll,

nicht einmal bequem, noch weniger aber vortheilhaft, weil

die Besorgung des Hauens vielen Käufern lästig ist und

weil der Käufer bei der Ungewißheit, wie viel Holz er er¬

halten werde, bei seinem Angebote auf den schlimmsten
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Fall rechnet; zudem giebt sie zu vielen Beschädigungen
Anlaß (S);

b) nach erfolgter Zugutcmachung, jedoch im Walde, also ohne
Aufwand für die Versendung. Dieß ist dem vorigen Ver¬
fahren (a) vorzuziehen. An der Stelle derjenigen Holz¬
verzehrer, die an den Versteigerungen im Walde nicht
Theil nehmen, weil ihnen die Besorgung der Abfuhr zu
mühsam ist, treten dieHolzhändler (a) ein, die zwar einen
Gewerbsverdienst erhalten müssen, jedoch keine weitere
künstliche Vertheucrung bewirken können, weil die große
Masse des aus Staats- und Privatwaldungcn feilgebotenen
Holzes, der freie Zutritt zu den Versteigerungen und die
Zufuhr aus anderen Orten vor einer monopolistischen Be¬
herrschung des Angebotes schützen. Hiezu trägt es auch
bei, wenn das Holz in kleinen Abtheilungen versteigert
und die Verabfolgung nicht unnöthig erschwert, dagegen
den Käufern kein Credit gegeben wird. Jndcß kann bei
dieser Verkaufsweise keine Rücksicht auf irgend eine Classe
von Käufern genommen werden.

2) Abgabe nach einem festgesetzten Preise (Holz-
tare),

u) im Wald e. Dieß altübliche Verfahren war unvvrtheil-
haft, weil man gewöhnlich ältere, weit unter dem Marktpreise
bleibende Preissätze beibehielt, wobei doch nur ein Theil
der Holzkäufer befriedigt werden konnte. Richtet man nur
die Taxe immer nach dem jedesmaligen Marktpreise ein,
wie er sich bei Versteigerungen und anderen Verkäufen
unter Privatpersonen herstellt, so ist das Abgeben nach
einem solchen Preissatze vollkommen zulässig und den Zeh¬
rern wird eine Bequemlichkeit gewährt. Die Taxe muß
wenigstens jährlich durchgesehen, auch für alle Holzsorten
in ein richtiges Verhältniß gebracht und für jeden Forstbe¬

zirk oder dessen Haupttheile besonders angesetzt werden sck),
b) in Holz Höfen (Holzgärten, Holz magazin en);

in welche die Negierung die Vorräthe führen läßt und in
denen sie zu jeder Zeit sseil stehen (e). Die Betreibung
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eines solchen Holzhandels auf Staatsrechnung geschah
theils, um von einem zum Flößen des Scheitholzes brauch¬
baren Fluß oder Canal sammt den zugehörendcn Einrich¬
tungen (Sammelteichen, Schwellungen w.) Nutzen zu
ziehen, — theils um die Zehrer in Städten, die von Wal¬

dungen entfernt liegen, mit Holz zu versorgen, ohne daß
sie von den Holzhändlern abhängig würden. Da man
das für die Hofhaltung, die Beamten und die öffentlichen
Anstalten abzugebende Brennholz auf Kosten der Staats-

casse herbeischaffcn zu lassen gewohnt war, so lag die Ver¬
anlassung nahe, dieß auch bei einem zum Verkaufe be¬
stimmten Worrathe zu thun. Die Holzhöfe übernehmen
nicht bloß Brennholz aus den Staatswaldungen um eine
gewisse Taxe, sondern kaufen auch wohl noch aus Privat-
waldungen ein. Wo die Verwaltung solcher Holzhöfe an¬
sehnlichen Gewinn abwirst, da ist derselbe entweder die

Wirkung des ausschließlichen Besitzes einer Floßstraße,
oder er ist nur scheinbar, indem er von dem niedrigen
Preise herrührt, den die Forstcasse für das Holz vergütet
erhält. Steht die Versendung auf Land- und Wasser¬
straßen Jedermann frei, so werden Holzhöfe jener Art durch
das Mitwerben der Holzhändler überflüssig (/st. Die Vor¬
liebe der Zehrer für die Holzhöfe beruht auf der Gewöh¬
nung an niedrigere Abgabspreise und fällt hinweg, wenn
die in §. ISO entwickelten Grundsätze in Ausführung kom¬
men. Die Kostbarkeit der Verwaltung und die Größe des
darin beschäftigten umlaufenden Eapitals machen die Auf¬
hebung dieser Anstalten wünschenswertst, die dann aus¬
führbar wird, wenn der Privatholzhandel hinreichende Leb-

^ Hastigkeit hat. Nur muß dafür gesorgt werden, daß nicht
die Benutzung der floßbaren Gewässer einzelnen Pachtern
monopolistische Gewinnste giebt. Dcßhalb kann es rath-
sam werden, daß die Forstvcrwaltung das Holz Verstößen
(am besten in Verding, mit Verabredung eines gewissen
Procentsatzes für Abgang) und dann am Orte der An¬
kunft versteigern lasse. Die Errichtung von Holzmaga-
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zinen, wo sie örtliches Bedürfniß ist, kann den Gemeinden

überlassen werden.
(a) Ehmals auch in Deutschland, in Würtcmbcrg bis 1598, s. Hoff-

mann, F. W. v. W. zu Ans. des 16. Jhh. S. 38. Orckonnunvv ckv
Louis XIV sur le Mit des euux et korvts, 13. Aug. 1669. Tit. XV.
— Locke korestier, Art. 17—46. — Orckoiinuiiee ck'execntio» vom
I. Aug. 1827, Art. 73—96. Die zum Hiebe bestimmten Waldstrccken
werden durch verpflichtete Forstgeometer (arpeutuurs) vermessen,
die zu verschonenden Bäume ausgezeichnet, die Bedingungen des
Kaufes (onbier ckos clini-Zes) entworfen, die Versteigerung wird
14 Tage vorher bekannt gemacht. Der Zuschlag erfolgt bisweilen
nach altcrthümlicher Weise durch Verlöschen eines Lichtes, doch ist
ein Nachgebot bis zum folgenden Mittag erlaubt, woferne '/l, mehr
geboten wird. (Nach der O. v. 1669. 1'it. XV. Art. 31. 32 war
eben so lange ein Nachgebot von tierevinent, und dann noch ein
weiteres um s/§, seini-liercement oder ckoublement, erlaubt.) Die
Käufer sind mancherlei Beschränkungen und Verpflichtungen unter¬
worfen. Jeder Holzverkauf ohne Versteigerung ist bei 3—6000 Fr.
Strafe den Forstbeamten untersagt. — Beispiel eines Lslüer des
vliar^es i» Annnlos korest. 2. niiuöe. S. 290.

(i) Bergius, Mag. III, 278.— Pfeil, II, 318.— Hund es ha gen,
F. Pol. S. 362. — v. Wedekind, S. 216.

(c) Unter diesen auch viele Landwirthe, die mit ihrem Gespann Fuhr-
lohn zu verdienen beabsichtigen.

(ek) Anleitung zur Berechnung einer Holztaxe in Meyer, Forstdirect.
§. 364 ff. (aber ohne Rücksicht auf die Marktpreise, bloß nach der
Analogie dessen, was der Boden als Acker tragen würde!), v. W e-
dckind, S. 286. Hundeshagen, F. Pol. S. 376.— Solange
man keine Abschätzung des jährlichen Zuwachses hatte, ließ man sich
häufig bei der Festsetzung des Hiebsquantums von den Anmeldungen
des Holzbedarfes der Unterthanen bestimmen, für deren Empfang¬
nahme besondere Holzschreibtage gehalten wurden. — In Würtem-
berg wird der Revierpreis aus den vorjährigen Versteigerungen be¬
stimmt. Er findet seine Anwendung bei den Holzabgaben an holz¬
arme Gemeinden, bei dem Bauholze, welches die Einwohner im
Forstbezirke gebrauchen, bei dem Werkholze für die Wagner ec.,
endlich bei dem Stockholz und Reisig. Der Ueberrest wird verstei¬
gert - In Baiern werden die Verkaufspreise nur periodisch nach
den Marktpreisen eingerichtet. Der Hausbedarf der Einwohner,
die öffentlichen Anstalten und die kleinen Gewerbe haben den ersten
Anspruch, sodann die Fabriken und nach ihnen erst der Handel, dem
blos der Ueberrest durch Versteigerung zugewicsen werden soll, doch
ist auch bei dem Hausbedarf eine Versteigerung in kleinen Abthci-
lungen zulässig. Der versteigerte Lheil ist unter der Hälfte, z. B.
1837—39 in Unterfranken 48, der baier. Pfalz 42, in Oberfranken
34 Proc., s. v, Rolenhans a. Bericht, S. 73. — In Baden ist die
Versteigerung Regel.

(e) Baiern hat 14 Holzhöfe, davon 9 in der baier. Pfalz; der größte
(in Passau) verkauft jährlich 37—38 000 Klafter, der kleinste (in
Dürkheim) nur 180—200. Im D. von 1835—37 war der rohe Er¬
trag 538 977 fl., der Kostenbetrag 329 825 fl., der reine Ueberschuß
209 152 fl. Die Kosten des Personals und der „Regie" nahmen



gegen 18 000 fl., die Betriebskosten 310 000 fl. hinweg. — Würtem-
berg hat 3 Haupthvlzgärten, von denen die beiden großen zu Bis-
singcn und Stuttgart mit ihren 4 Filialen zusammen ein Betriebs¬
kapital von 120 000 fl. beschäftigen und über 22 000 Kl. verkaufen.
Wegen verschiedener Holzabgaben um niedrige Preise läßt sich kein
reines Ergebniß des Holzhandels ausmikteln. Der Anschlag für
1842—45 führt nur SOOO fl. Uebcrschuß auf. — In Baden sind die
letzten Holzhöfe zu Karlsruhe und Rastadt, die sich durch das Flö¬
ßen auf der Murg versorgten, 1835 aufgehoben worden. Sie tru¬
gen 1831 u. 32 i. D 16 800 fl netto. S. Vcrhandl. d. 1. Kammer
von 1833, Beil. IV, 110 (Commifsionsbcricht von Rau.) —In
Sachsen sollten nach dem A. v. 1834 die S Holzhöfe >05 000 Kl. ab-
sctzen und 63 800 Rthlr, Reinertrag abwerfen. — Gr. v. Sponeck,
lieber die Anlegung der Holzgärten, Heidelb. 1816. — Ueber die
bisherige Administration der Holzgärten in Würtemberg, Stutt¬
gart 1821.

(/) Die Holzhöfe in Berlin konnten mit den Holzhändlern nicht Preis
halten, Pfeil, II, 313.

§. 152 .

VIII. Die forstlichen Nebennutzungen, wie Jagd,

Mast, Grasschnitt, Weide, Streusammeln, H-rzscharren, Torf¬

stechen, insofern sie nicht schon durch Servituten der Verfügung

der Forstbehörde entzogen sind, müssen so weit beschränkt wer¬

den, daß sie der Holzgewinnung gar nicht, oder doch nicht so viel

schaden, als sie eintragen (/,). Innerhalb dieser Gränze ver¬

dienen sie eine sorgfältige Behandlung, weil sie nicht allein den

Reinertrag für den Staat erhöhen (-), sondern auch volkswirth-

schaftlich bedeutend werden können (c). Die gewöhnliche Art,

sie einträglich zu machen, ist die Verpachtung, unter solchen Be¬

dingungen, welche den Pachter abhalten, die Nutzung auf eine

schädliche Weise auszudehnen. Namentlich wird den Jagdpachtern

sowohl die Schonung des Wildstandeß, als die Beschränkung

desselben zur Verhütung von Feldschäden und der Ersatz solcher

Beschädigungen zur Pflicht gemacht (</). In solchen Jahren,

wo cs den Landwirthen an Futter fehlt, ist die Gestattung des

Grasholens und Laubstreifens, auch wohl des Beweidens älte¬

rer Schläge so wohlthätig, daß man sie unentgeldlich oder gegen

geringe Vergütung anordnen sollte.

(a) Es kommt hiebei viel auf die Holzpreise an. In entlegenen Ge¬
birgsgegenden kann z. B. das Harzscharrcn rathsom sein, wahrend
es bei gutem Absätze des Holzes wegen seines schädlichen Einflusses
auf die Gesundheit der Bäume aufgegeben werden muß.

Rau pol. Oekon. 3te Ausg. Ill
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(») Würtcmb. 1842—45 A.: 35 214 fl. oder 1/ Proe. des Waldertrages,
(e) Dicß gilt besonders von den Zwischennutzungen zum Feldbau, wie

bei der Hackwald- oder Haubergswirtdschaft und dem Anbau zwi¬
schen den Reihen der Holzpflanzcn in den ersten Jahren.

(,/) Für die Selbstverwaltung der Jagd in den Staatswaldungen spricht
Pfeil, II, 760.

III. Anlagen zum G e w e r k s b e t r i c b c.

§. 1S3.

Gebäude, Maschinen u. a. Vorrichtungen zur Betreibung
van Gewcrksuntcrnchmungen stehen nicht selten mit Landgütern
in Verbindung und werden zugleich mit diesen verwaltet oder
verpachtet, z.B. Bierbrauereien, Brantweinbrennereien, Ziege¬
leien, Mahl- u. a. Mühlen u. dgl. Bei der Zerschlagung eines
solchen Inbegriffs von Domänen ist es rathsam, jene We-
standthcile zu verkaufen. Dasselbe gilt in der Regel von solchen
Gcwcrkseinrichtungen, welche einzeln bestehen. Denn Gewerks-
untcrnchmungcn eignen sich noch weniger für den Staat, als
landwirthschaftliche, weil bei jenen noch mehr von dem Kunst-
flciße und dem Capitalaufwande des Unternehmers abhängt,
weil man stets auf Betriebsverbefscrungen bedacht sein und
die Veränderungen im Wegehre beobachten muß und weil weni¬
gere feststehende allgemeine Vorschriften ausgestellt werden kön¬
nen, II, Z. 227. Die Erfahrung bestätiget es, daß die Negie¬
rung aus Gewerken im Verhältnis; zu den darauf verwendeten

Capitalen geringen Gewinn zieht und daß der Uebcrgang der
Gewerksanlagcn und Berechtigungen („) in Privathände so¬
wohl in finanzieller als in volkswirthschaftlicher Hinsicht Wor¬
theil bringt (-). Auch die Verpachtung pflegt nicht einträglich
zu sein, weil das Mitwerben zuverläßiger Pachtlustigen klein ist
und die Erhaltung der Gebäude, sowie die geforderten Neubau¬
ten viel kosten (a).

(«) Aber ohne die drückenden Privilegien, wie sie z. B. bei Bannmühlcn
und Brauereien vorkamcn lBannrechte).

(L) Sehr viele Staatsfabriken sind schon eingegangen, weil sie sich nicht
verlohnten. Die Porzcllanfabriken in Berlin und Sevres (bei Pa¬
ris) arbeiten thcurcrals Privatfabrike» (doch das Berliner Gcsund-
heitsgeschirr ausgenommen, Fcrber, Beiträge rc. S. 133); s.
Weber, Beiträge z. Gewerbe- und Handclskunde, II, 310. — Die
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Porzellcmfabnk zu Nymphenburg kostete 18 >9—23 jährlich 8717 fl.
Zuschuß. Für die Finanzpcriode >831—36 wurde ein jährlicher
Zuschuß von 14 988 fl. gefordert, für 1837—13 ein solcher von >1 782
fl. jährlich. Die Porzellanfabrik in Meißen kostete früherhi» jähr¬
lich über 36 »110 Rthlr. Zuschuß, >830 noch I8 630 Rthlr, 1833
nichts mehr, 1837 war ein Reinertrag von 900» Rthlr in Aussicht
gestellt, 1840—12 u. 43—45warderangeschlageneRcinertrag 13500
Rthlr. — Die würtcmb. Glashütte Schönmünzach brachte bei
der Selbstverwaltung Schaden und ist jetzt für 2000 fl. Verpachter,
wovon 300 fl. Baukosten abgehcn. Man beabsichtigt ihren Verkauf.
— Die baier. Brauereien in Selbstverwaltung sollten 1837—43
2> 1 386 fl. roh einbringen und 187 026 fl. kosten, also rein 24360 fl.
abwerfen.—In Oesterreich soll nach dem A. für >849 die Wiener
Porzellanfabrik bei einer Einnahme von 126 610 fl. einen Reiner¬
trag von >568 fl., die Tcppichfabrik und Wollendruckerei in Linz
1098 fl., die Schwcfelsäurcfabrik in Nußdorf 3071 fl. geben. Die
ehmaligc große Wollentuchfabrik in Linz ist aufgehoben worden, weil
sie neben dem erstarkten Kunstflciße der Privatpersonen nicht mehr
einträglich war, und ein Theil der entlassenen Arbeiter erhielt eine
Unterstützung aus der Staatseasse. — In Baden sind 2 Domänen¬
brauereien (die zu Rothhaus bei Bonndorf in Eigenverwaltung),
einige Säge- und Mahlmühlen,Ziegclhüttcn rc. Mehrere ähnliche
Domänenstücke sind schon verkauft worden.— Mecklenburg-Schwerin
bezieht (A. >849) 54 000 Rthlr. von Ziegeleien (wovon 3fl 000 Rthlr.
Kosten abzchen) und 13 900 Rthlr. von Kalköfen (3200 Rthlr.
Kosten). — Die Staatsbuchdruckereie» kann man nicht nach ihrem
Gelderträge beurtheilen, weil sie viele amtliche Sachen ohne Ver¬
gütung drucken. Die vortreffliche Staatsdruckcrei in Wien kcstet
90000 fl. Zuschuß, die Pariser dagegen giebt 150000 Fr. Ucber-
schuß.

<) Ein merkwürdiges Beispiel eines Betriebes von Gewerben auf
Sraatsrechnung bildet die preußische Seehandlung, welche unter
andern auch mehrere große Fabrikunternehmungen gemacht hat,
vgl. II. § 236 («).

Z. 154.

Es giebt Ausnahmen, bei denen der Betrieb von Gewerken
auf Rechnung des Staates rathsam werden kann.

1) Hüttenwerke («) zur Verarbeitung der Erzeugnisse des
Bergbaues (S) werden zwar auch häufig von Privatunterneh¬
mern errichtet, indeß ist nicht immer das hiezu erforderliche Ca¬
pital und die gehörige Geschicklichkeit bei Privatpersonen vor¬

handen, bisweilen werden diese ferner durch den Mangel an
Waldbcsitz abgehalten, und ohne das Mitwerben mehrerer Unter¬
nehmer würden die in den Staatsbergwerken gewonnenen Mine-

, ralstosfe nicht vorthcilhaft abgcsctzt werden können. Mehrere
Erfahrungen beweisen, daß die Staats-Hüttenwerke unter der
Leitung wissenschaftlich gebildeter Verwalter der Staatskasse

13 "-
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Nutzen bringen und als Vorbilder für den Betrieb der Einzelnen
wirken können. Freilich erfordern sie ein ansehnliches stehendes
und umlaufendes Capital, dessen Zinsen bei der Berechnung des
reinen Ertrages mit berücksichtigt werden müssen, eine sorgfältige
Auswahl der angestellten Verwalter und eine gute Aufsicht, die
sowohl auf die kunstmäßige als auf die gewerbliche Vollkommen¬
heit des Betriebes, Sparsamkeit in dem Aufwande, vortheilhaften
Erlös ic. bedacht ist (c).

2) bei der Erzeugung von Kriegsbedarf, insofern die Be¬
triebsamkeit der Privaten für dieselbe nicht schon genügend sorgt
(si 8- 75) ;

3) bei Gewerken, die zur Pflege der bildenden oder tech¬
nischen Kunst dienen und daher nicht allein unter den finanziellen
Gesichtspunct fallen. Fordern sie jedoch noch Zuschüsse, so treten
die allgemeinen Grundsätze für die Staatsausgaben ein, nach
denen man zu erwägen hat, ob solche Anstalten die Kosten durch
gemeinnützige Wirkungen belohnen (</).
(a) Z. B. Pochwerke und Schmelzöfen, Gießereien, Frischfeuer, Ham¬

merwerke ic.
(-) Der Ertrag der Hüttenwerke läßt sich von dem des Staatsbergbaues

nicht leicht scheiden, weil die in jenen verbreiteten Erze u. a. Fossi¬
lien meistens nicht verkauft, sondern von den Bergwerken um einen
gewissen Preis abgegeben werden, welcher nicht der jedesmalige
Marktpreis ist.

(c) In Oesterreich (A. für 1819) ist der Reinertrag der Berg-und
Hüttenwerke des Staats nur 47g 000 fl. bei einem rohen Ertrage
von Mill. fl. Dazu komme» mehrere sog. montanistische Fabri¬
ken mit l 55 000 fl-, von de! en die Zinnoberfabrik zu Jdria allein
1 42 000 fl. rein abwirft. — Die baier. Hüttenwerke sind 1831—36 mit
einem Reinerträge von 38171 fl. angesetzt, ihr Grund- und Capital-
werth soll 1 >4 Mill. fl. betragen, ohne die zugehörigen 6—8000 M.
Wald. Oer Reinertrag ist also kaum 2 Proc., weshalb der 2te Aus¬
schuß auf allmäligen Verkauf angetragen hat. Verh. von 1831, Beil.
XI.IV, §. 366—70. Es wurde >831 und 1837 beschlossen, daß der
ganze Reinertrag der Berg- und Hüttenwerke zur Erweiterung des
Bergbaues und Hüttenwesens verwendet werden solle. I. D. von
1835—37 hatten sie 1'002 046 fl. rohen und 62 480 fl. reinen Er¬
trag. — Die wärt. Berg- und Hüttenwerke brachten im D. von
1838—40 einen Reinertrag von 1Ü5 033 fl. Der Anschlag für
1842—44 giebl i. D. 1 '803 000 fl. rohen Ertrag, 268 000 fl. reinen
Ertrag und hievon 200 000 fl. Ablieferung an die Staatskasse, in¬
dem ein Theil des Uebcrschusscs zur Vergrößerung des Capitales
verwendet wird. Das ganze in diesen Werken enthaltene Grund-
und Capitalvermögen wird auf 2 s/s, Mill. fl. geschätzt, Herdegen,
S. 114. Am ergiebigsten ist die schöne Eisengießerei zu Wasseralsin-
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gen, von dcrman bei cincrRohcinnahme von 556 000 fl. einen abzulic-
fernden Ueberschuß von 103 000 fl. jährlich erwartete. Ihr Reiner¬
trag war im D. von 1835—37 jährlich 31 Proc. des Vermögcns-
stammes, während die Hammerwerke bei Frcudenstadt nur 5'/^ Pr.
abwarfen; s. die Berichte der Finanzcommission in der 2. Kammer
von 1839 er 42 (von Dcffner). Für 184^/, sind nur I'561 000
fl. roher und 110000 fl. reiner Ertrag in Aussicht genommen.
— Die 8 badischen Eisenhüttenwerke mit 5 Hochöfen nebst
2 Bergwerken und 3 Lhongruben waren für 1848 und 49
jährlich auf 1'120 277 fl. Einnahme und 1 019 042 fl. Aus¬
gabe angeschlagen. Hievon gehen ab 1) der durchlaufende Po¬
sten von 111000 fl. für Eisenerze, welche in Einnahme und bei den
Hochöfen wieder in Ausgabe gesetzt sind; 2) 217016 fl. für Massel-,
Stabeisen ic., welche ebenso behandelt worden sind, weil man jedes
Werk als selbstständig betrachtet und ihm die von anderen Werken
empfangenen Verwandlungsstoffe als gekauft anrechnet. Werden
also die Anstalten als ein einziges Ganzes angesehen, so sinkt die
Einnahme aus Verkauf, Verpachtung re. auf 777 000 fl., die Aus¬
gabe auf 676 700 fl. Der Reinertrag ist 100 000 fl. oder 13 Proc.
— Für 1849 wurde aber 1848 wegen des Stockens in vielen Ge-
werbsuntcrnchmungen und des gesunkenen Preises der Eisensorten
der Anschlag nach dem viel beschränkteren Betriebe sehr herabgesetzt,
ganze Einnahme 451 700 fl., wovon 41 000 fl. für Eisenerze ab¬
gehen. Reinertrag nur 26 000 fl. Der Vermögensstamm war be¬
rechnet (Mitte 1840) 758 000 fl. Grundstücke, Gebäude, Maschinen,
43 500 fl. Werkzeuge und Geräthe, 773 200 fl. Materialvorräthe,
207 400 fl. Geldvorrath und Ausstände nach Abzug der Rückstände,
zusammen 1'782 100 fl. Das bedeutendste Werk ist Albdruck.

(Ä) Die IInute-Iisses-Fabrik in Paris (II, §. 228.) trägt nichts ein«
Es wird in ihr Zeichne» und Malen gelehrt, auch werden Färber
unterrichtet. Die Porzellanfabrik zu Sevres ist mit einer Malcr-
schule verbunden worden, ebenso die Nymphenburger, welche zugleich
in der Kunst der Glasmalerei viel geleistet hat.

IV. Wohngebäude.

Z. 154 a.

Es würde sehr unzweckmäßig sein, öffentliche Gebäude bloß

ihres Miethcrtrages willen zu behalten oder zu erwerben, denn
die vermietheten Wohnungen pflegen im Verhältnis; zu ihrem
Ertrage der Regierung zu viele Baukosten zu verursachen und
die Kammerbeamten können sich zur Erzielung der größten Ein¬
nahme nicht so srei bewegen, als Privateigenthümer. Es müssen
andere Gründe hinzukommen, um die Beibehaltung von Wohn¬
gebäuden anzuempsehlen, z. B. das Wcdürfniß von Dienst¬
wohnungen (§. 67.), oder die Schwierigkeit des Verkaufes
großer Gebäude und die Ungewißheit, ob dieselben nicht künftig
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wieder für die fürstliche Familie »der einen RcgicrungSzweck
werden benutzt werden, der Zusammenhang mit anderen Staats-

gcbäudcn u. dgl. DieBcnutzung für die Staatscasse geschieht («)
bei den Dienstwohnungen durch einen Abzug von den Gcldbc-

soldungcn, entweder nach dem abgcschätztcn Micthcrtrage, mit
billiger Rücksicht darauf, daß der Beamte die Wohnung nicht
frei wählen kann, oder nach einem allgemeinen Verhältniß-
satze (-), bei den übrigen Wohnungen durch Wermiethung
auS der Hand, nach den an jedem Drte bestehenden mittleren
Miethpreisen

da) Wehrer, Kam. Dom. Admin. S. 22. Hoffman», S. 35.
(L) Baden: Die Dienstwohnung wird zu 10 Proc. der Besoldung an¬

geschlagen, doch ist dem Beamten gestattet, den Beweis zu führen,
daß der Miekhertrag seiner Wohnung geringer ist.

so) In einigen Staaten bringen auch die zu den Domänen gehörenden,
zum Trinken und Baden benutzten Mineralquellen und die bei den¬
selben errichteten Gebäude eine ansehnliche Einnahme, welche man
jedoch großenteils wieder zu neuen Bauten und Verschönerungen
zu verwenden pflcgl.

V. Werbendes bewegliches Vermögen.

Z. 155. slllö.j

Wenige Negierungen besitzen ein so großes bewegliches
Vermögen, daß dasselbe weder in den zu den Domänen ge¬
hörenden, 'noch in den auf Regalien beruhenden Gewerben auf
Staatsrcchnung eine einträgliche Anwendung fände und auf
Zinsen ausgeliehen werden könnte O), in den meisten Staaten
sind vielmehr noch ansehnliche Schuldzinscn an die Staats-

gläubigcr zu entrichten (-). Ist ein bereits angcsammeltes be¬
wegliches Staatsvermögcn vorhanden, oder ist dasselbe sogar
schon ausgeliehen, so kann der Fortbezug der Zinsen keinem Be¬
denken unterliegen, cs wäre denn, daß man eine andere, durch
große gemeinnützige Wirkung unfehlbar sich belohnende und
für die Uebernahme von Seiten der Staatsgewalt wohl passende
Anwcndungsart, z. B. den Wau von Land- und Wasserstraßen,
Eisenbahnen, Urbarmachungen u. dgl. vorziehen müßte. Ist
dicß nicht der Fall, so werden die Capitale am besten im Lande
gegen gehörige hypothekarische Sicherheit ausgeliehen, wobei es
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dienlich ist, zugleich auf die Unterstützung von productiven Unter¬

nehmungen oder von Gefallablölimgcn Rücksicht zu nehmen (o).

Anleihen ins Ausland sind sowohl wegen der geringeren Sicher¬

heit als wegen der Verminderung des inländischen Capitols

minder angemessen (/?). Auch zur Ausstattung einer gut ein¬

gerichteten Zettelbank sind die Summen mit Bortheil zu ver¬

wenden (e). Neues Sammeln von Eapitalen kann nicht ge-

rathcn werden, s. Z. 46-1.
(a) A. Smith, B. V. Cap. 2. Abschn. I. — v. Jakob, I, §. 48. —

Der Canton Zürich hat im Durchschnitt von 1816—2S jährlich
65 900 Fr. Zinsen eingenommen; 4826 waren sie 91 117 Fr., für
1827 sind 87 498 Fr. angegeben. Im I. 183! war die Einnahme
von Zinsen ausgcliehcner Capitale 182000 Fr., nebst 102000 Fr.
Zins von noch ausstehcnden Kaufschillingen und Ablösungssummen.
1840 wurden die ausstehenden Forderungen auf 6-882000 Fr. an¬
gegeben, ohne 1-900 000 Fr. Pfrundfond. — Zinseinnahme im Can¬
ton Luzern 1846 62000 Fr., Aargau 1846 267820 Fr., Waadt
1847 32000 Fr., Freiburg 1816 A. 63760 Fr., Solothurn 181"/,
89289 Fr., Zug 184s/, N. 8771 Fr., Appenzell Auß. 184"/, R.
6992 fl. re. In Bern beliefen sich die angelegten Capitale nebst den
in die Staatshandlungen verwendeten 1-277 800 Fr. zu Ende 1829
auf 7-710 700 Fr. Davon waren 4-960 600 Fr. in auswärtigen
Staatspapieren angelegt. Bericht über die Staatsverw. rc., Beil.
S. 109. Die auswärtigen Forderungen wurden 1835 nach den da¬
maligen Cursen zu 7-496 300 Fr. angeschlagen. Der Zinsertrag aus
ihnen war im D. von 1832 — 39 337 200 Fr. Im Jnlande waren
1839 698 380Fr. angelegt, meistens zu 4Proc., mit ungefähr 23000
Fr. Zinsertrag. Mathy in Rau, Archiv, IV, 64. 1846 waren
noch 466 862 Fr. Zinscinnahme angenommen. Bis zum Jahr 1849
ist das ganze ausgelichcne Vermögen von Bern zugeseht worden.
— In Kurhessen ist 1831 vertragsmäßig das 30 Will. fl. betragende
bewegliche Vermögen des Kurfürsten, da es zum Theile aus Landcs-
mitteln erworben war, zwischen dem kurfürstlichen Hause und dem
Staate gleichmäßig getheilt worden. Im A. für >849 sind 489 610
Rlhlr. Zinsen enthalten.

(b) Auch die mit Schulden belasteten Staaten haben zwar häufig noch
ansstehende Forderungen (nctivu), deren Zinsertrag aber zur Ver¬
zinsung der Passiven verwendet wird und die der Schuldvcrwaltung
(Amortisationscassc) zugcwiesen sind.

(u) Gr. Moltke, S. 53. — Hicher gehören die Crcditcassen in meh¬
reren Ländern, wobei die erforderlichen Geldsummen zum Theile
aus den Ablösungen der Domanialgefälle hcrfließcn, s. II, Z. 60. (u).

(</) z. B. St. Petersburg, Bern, s. I, §. 317.
(e) Smith a. a. O. gegen das Verfahren von Bern.
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2. Abtheilung.

Einkünfte aus dinglichen Rechten.

§. 156. s155.l

Wiele europäische Negierungen sind aus früheren Zeiten her
noch im Besitze beträchtlicher Einkünfte aus Grundgefällen
geblieben (»), welche grvßtentheils ehemals mit Kammergütern
in Verbindung standen, aber auch nach der Veräußerung der¬
selben beibehalten wurden. Sie stehen unter denselben recht¬
lichen Verhältnissen, wie jene (Z. 90) und werden von den Do¬

mänenämtern mit verwaltet. Die hieher gehörigen Einnahmen,
als Zehnten, Handlöhne, Gilten und Grundzinse verschiedener
Art sind privatrechtlicher Natur; sie werden vom Staate in der

Eigenschaft eines Gutsherrn bezogen, stehen in gleicher Weise
vielen Privatpersonen zu und sind in den verschiedenen Landes-

theilen von sehr ungleichem Betrage. Unläugbar hat eine Ab¬
gabe, die in einem Theile der Grundrente besteht, für den Be¬

rechtigten den Vorzug der Einfachheit und Sicherheit, weil ihr
Maaß seststeht und der Landbau den wenigsten Erschütterungen
ausgesetzt ist, wozu noch bei einem Theile der Gefälle die Aus¬

sicht auf einen steigenden Betrag kommt. Dagegen haben die
meisten dieser Einkünfte in der veränderlichen Größe, der unbe¬
quemen Entrichtungsart und der Hemmung des Fortschreitens
im Landbau Nachtheile für die belasteten Eigenthümer, (II,
8- 52.), zugleich ist für die Regierung die sehr ungleiche Größe
der Einnahme von Jahr zu Jahr unvortheilhaft(S), bei manchen
Gefällen ist zugleich die Erhebung kostspielig. Daher muß man
nicht allein die jetzige Erhebungsweise sparsam einrichten, sondern
auch die Umwandlung dieser Leistungen in einfache Grundzinse
befördern und die gänzliche Ablösung derselben erleichtern.

(a) Baiern. Nach dem Budget für 1832—34 war die Einnahme aus
Grundgefällen im D. S-277400 fl. rein, die Kosten 40 Proc, Lasten
5/ Proc. In Baden sind die Grundgefälle neuerlich durch den
Fortgang der Ablösungen sehr vermindert worden. Die lehenbaren,
zins- und fallpflichtigen Güter trugen i. I. 1833 u. 34 (R.) i. D.
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74 736 fl. ein, der A. für 1849 ist nur noch 20 512 fl. Der Rohertrag
des Zehnten war im D. 1833—36 vor der Ablösung, 1-002 841
fl. — Würtem berg hat noch sehr viele Naturalgefälle. Nach dem
A. 1845—47 war die Einnahme aus Zehnten 1 - 475 648 fl., aus
Lehen- und Zinsgütern 593 712 fl., die Kosten und Abgänge bei je¬
nen 43621 fl., bei diesen 12 455 fl. Von dem Reinerträge von
2-013 284 fl. müssen aber noch viele allgemeine Kosten abgerechnet
werden, indem die Ausgaben für Naturalvorräthe (34 502 fl.)
größtentheils durch diese Gefälle veranlaßt werden. Bei der Menge
der eingehenden Rohstoffe hängt die Gcldeinnahme sehr von den je¬
desmaligen Fruchtpreisen ab. — Auch mehrere Schweizcrcantone
hatten bisher erhebliche Einnahmen dieser Art, z. B. Bern im A.
für 1846 318 878 Fr. von Zehnten und Lehngefällen, Ncucnburg
105 000 Liv. (zu 40 Kr«), Zürich 1815—25 i. D. 198 750 Fr. oder
fast >/4 der Einnahme. — Aargau A. 1846 62 250 Fr.

(b) In Baiern war der Durchschnittsertrag in ILJahren von 1819—37
5-211 626 fl., min. 3-894 223 fl. im I. 1825, max. 6-554775 fl.
im I. 1831, also resp. 74 und 125 Proc. des Durchschnittes.

ß. 157.

Für die Verwaltung der Grundgefalle in ihrer bisherigen

Beschaffenheit gelten folgende Regeln:

1) Man muß für die Erhaltung der landesherrlichen Ge¬

rechtsame sorgen, indem man genaue Verzeichnisse und Beschrei¬

bungen derselben zu Stande bringt, jede versuchte Schmälerung

beobachtet und verhindert und den Anfall der nicht jährlich ein¬

tretenden Leistungen, z. B. des Handlohns, zur Anzeige brin¬

gen läßt.

2) Die Gefälle müssen von den Pflichtigen nachdrücklich ein¬

gefordert werden, um so wenig als möglich Rückstände zu las¬

sen, entschiedene temporäre Zahlungsunfähigkeit ausgenom¬

men (n). Bei der Entrichtung von Naturalabgaben darf man

nur fehlerfreie Gegenstände, namentlich trockenes, gesundes und

reines Getreide, annehmen (-).

3) Die Vorräthe dieser Art werden in wohlverwahrten und

trockenen Magazinen untergebracht (a). Zu ihrer zweckmäßigen

Behandlung (Umstechen ic.) , so wie zur Empfangnahme und

Ablieferung, werden verpflichtete, sichere Unterbediente (Kasten¬

vögte, Mitterer) angestellt, welche ebenso wie die Verwalter ein

Tagebuch über Zugang und Abgabe von Vorräthen führen (/().

Es muß hiebei auch der unvermeidliche Verlust beachtet werden,

welchen das Eintrocknen, das Ungeziefer u. dgl. verursachen.
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Nach den gemachten Erfahrungen pflegt »ran gesetzlich auszu-
sprechcn, welche Größe dieses Abganges den Beamten nachge¬
sehen werden solle (e) ; allein dicß darf nicht sc> gemißdeutet
werden, als dürften dieselben in allen Fällen den bestimmten

Betrag von Procenten zurückbehalten, vielmehr müssen die
Vorräthe alljährlich nachgemcssen (gestürzt) werden.

4) Die entbehrlichen Vorräthe werden in zweckmäßig ge¬
wählten Zeitpunkten versteigert, mit der Rücksicht auf die Zah¬
lungsfähigkeit der Mitbietenden.
(«) Bad. Exccul. Ordn. vom 13 Dec. 1827, Vcrordmiiigsblatt der Dom.

Vcrw. Nr. 26. Die Liste der Restanten wird durch den Ortsvorstand
den Zahlpflichtigcn zur Anerkennung vorgelegt; wer dann nach 14
Tagen nicht bezahlt und auch die Drohung des Pfändens nicht be¬
achtet, wird 3 Tage nachher dem Amtsexcquenten angczeigl rc.

(-) Unreine Frucht wird auf Kosten der Ueberbringcr gereinigt und das
Fehlende denselben abgefordert. Uebrigens läßt sich nicht verhin¬
dern, daß das Zinsgctreide stets etwas schlechter ist und niedriger
verkauft wird, als das von den Landwirthen selbst zu Markt ge¬
brachte, etwa uni 7—10 Proc. v. Flotow, §. 71.

(n) Wehrcr, Kameraldomänenadnün. S. 138. Ho ffman n, Dom.
Verwaltung in Würtcmb. S. 121.

(c/) Sie enthalten eine gedruckte Instruction. Beispiel einer solchen in
Mosers Sammlung würtemb, Finanzgesehe, III, S28.

(s) Baicrn: jährlich des Roggens, des Habers. Baden: glatte
Frucht >/z„, rauhe /zz, Heu >/,, Stroh Würtemberg neue
Frucht 3, alte 1 Proc. — lieber Kornmagazine s. II, §. 138.

§. >58.

Um die Kosten und Verluste, welche mit der Aufbewahrung
von Getreide, Wein und anderen Erzeugnissen des Landbaues

verknüpft sind, zu ersparen, ist es rathsam, statt der Naturalgefälle
den Marktpreis entrichten zu lassen, wobei die Vorrathsgebäude
entbehrlich werden und auch die Verwaltungsgeschtäfte sich sehr
vereinfachen. Es ist jedoch besser, noch weiter zu gehen, und mit
der Umwandlung der zu dem Domanialeinkommen gehörenden
veränderlichen Gefälle in einen Grundzins den berechtigten Pri¬
vatpersonen voranzugehen, 1l, Z. 57. Hiezu ist die sorgfältige
AuSmittlung des vicljährigen Durchschnittsbetrages der Ge¬
fälle und die Bestimmung eines Abzuges für die Erhebungs¬
kosten erforderlich. Der Grundzins wird entweder fest in Geld

angesetzt, oder einigermaßen nach den Zahrespreisen eingerichtet
(II, Z. 58. 59.), und dessen Abkauf gestattet </,) ; auch kann die



Negierung, bei der Menge der Gefälle und der leichten Gelegen¬
heit, jede eingehende Zahlung verzinslich anzulegen, eine Abtra¬
gung durch Zcitrcnten zulasten, II, Z. 60.

(tt) Ucbcr die Ablöftmgsvorschriften in Baden und Würtemberq s. d. a.
Schriften von Wehre r und H o ffm an n. Die badischen Doinanial-
Grundzinse und Gilten sind nach dem Ges. v. S. Oct. 182t) durch
Aufkündigung der Negierung abgelöst worden, wobei der Pflichtige
je nach der Größe der Abgabe und uncntgeldlichcn oder cntgcldlichen
Ablieferung das 9—llifache bezahlt. Kündigt der Pflichtige, so be¬
zahlt er I8fach. Bei dein Frcikauf (Allodificirung) von Lehngütcrn
kommt es auf die Bedingungen der Vererbung und die Nähe des
Heimfalls an, Wehrer, S. 49.

§. IS9.

Unter den Grundgesällen des Staates verdient der Z e hnte
eine besonders sorgfältige Behandlung, weil er in manchen Lan¬
dern einen beträchtlichen Theil der ganzen Staatseinnahme lie¬
ferte. Die gewöhnlichen Arten sind
1) Zehnten von Gewächsen, und zwar '
u) großer oder G c tr e i d e z c hn t e,
b) kleiner, Schmal- oder Brachzehnte von anderen

Feldfrüchten, z. B. Klee, Kartoffeln rc.
o) Obst- und Weinzehnte,
cl) Heu zehnte, nicht so häufig als die anderen Arten;

2) Blutzehnte von jungem Bieh. Dieser ist der lästigste und
seine Umwandlung oder Ablösung ist am ersten bewirkt worden.

Der heutige Zehnte trägt in den deutschen Staaten (A) un¬
verkennbar das Gepräge einer privatrcchtlichen Abgabe (II, §.
66.), weil er nach einer unveränderlichen (e), aber in den ver¬
schiedenen Gegenden eines Landes ungleichförmigen Regel erho¬
ben wird und die Berechtigungen bald ein Theil dcS Kammer¬
gutes , bald im Besitze der Kirche oder einzelner Staatsbürger
sind, überdies; die Zehntrechte einen Gegenstand des NerkehrcS
bilden. So lange der Domäncnzchnte nicht umgcwandclt wird,
hat man zuvörderst durch eine genaue Zchntbeschreibung dafür
zu sorgen, daß der Umfang und die Beschaffenheit des Zehnt-
r echtes außer Zweifel gesetzt und gegen jede Beeinträchtigung
gesichert werde, Z. 156, 1. Was die Erhebung betrifft, so hat
man zwischen folgenden Arten zu wählen:
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1) der Zehnte wird als solcher von den Zehntpflichtigen entrich¬
tet und entweder

») auf Rechnung der Domänencasse cingezogen (§. 159),
oder

d) verpachtet (Z. 160.) ;

2) die Zehntcntrichtung wird durch eine ausbedungene Abfin¬
dungssumme ersetzt (§. 161.).

(a) Regenauer, lieber die Verwaltung der landesherrlichen Zehnten,
Karlsr. 1829. — Ucber den Betrag der Z. in Würteinberg s. §. 155
(a). Das Zehntrecht des Staats erstreckt sich über 1'107 800 Mor¬
gen Acker (44 Proc. alles Ackerlandes), 76 008 M. Wiesen (9,«
Proc.) und 50 700 M. Weinberge (62 Proc. des ganzen Wein-
landes). In Baden schreitet die Ablösung des Z. rasch fort. Bon
den 1518 Domanial-Z. waren zu Ende 1846 schon I50l abge¬
löst für ein Capital von 17-400 000 fl., von sämmtlichcn 5778 Z. im
Lande waren noch 1701 unabgclöst.

(d) In Griechenland ist der Z. eine Grundsteuer.
(c) Ausgenommen die Befugniß der Regierung, den Z. auf Ländereien,

die neu oder von neuem angebaut werden sollen, eine Zeit lang für
ruhend zu erklären, Bad. Landr. Art. 710 en.

ß. 160.

Die eigene Einziehung auf Rechnung des Staats ist
mühsam und kostspielig («), man sucht sie deßhalb zu vermeiden
und ordnet sie nur ausnahmsweise in solchen Fällen an, wo eine
gleich vortheilhafte Ucbereinkunst mit der Gemeinde oder den

Pachtlustigen nicht zu Stande kam. Hiebei ist hauptsächlich Fol¬
gendes zu beobachten:

a) Die Weinlese darf nicht zu beliebiger Zeit, sondern nur
an den nach vorgängiger Besichtigung durch obrigkeitlichen
Beschluß für jeden Theil einer Orisgemarkung bestimmten
Tagen vorgenommen werden. Die Erntezeit der anderen Ge¬
wächse muß man freilich den Landwirthen freistellen.

k) Es wird eine hinreichende Anzahl verpflichteter Auf¬

seher (Z. Inspektoren), welche die zur Hand gehenden Zehnt¬
knechte, Fuhrleute rc. unter sich haben, ausgestellt;

e) Diese zeichnen die erhobenen Quantitäten auf und sor¬

gen dafür, daß der Antheil des Staats nicht geschmälert werde,
z. B. durch Ungleichheit der Garben (S), früheres Schnei¬
den einzelner Grundstücke, Abgabe des Zehntweins vom zwei¬
ten Ablauf (c) u. dgl.
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kl) Auch beim Einfahren in die Scheunen oder Keller, beim

Dreschen und Keltern muß sorgfältige Aufsicht gehalten

und müssen Register geführt werden, um alle Untcrschleife

zu verhüten (</).

(a) Beim Weinzehnten sind die Kosten, zumal in schlechten Jahren, am
größten. Ohnehin muß immer der Zehntwein wegen der Mengung
verschiedener Traubensorten von schlechterer Beschaffenheit sein, als
der von den Grundeigenthümern gewonnene.

(-) Das Hinübcrzäblen von einem Acker auf den andern des nämlichen
Eigenthümers ist verboten im bad. Landrecht, Art. 7>0 cq (ausge¬
nommen wo das Herkommen dafür ist, V. v. 23. Juni 1828); es soll
vielmehr von S und mehr Garben eine halbe, von wenigeren nichts
gegeben werden. In Würtemberg ist das Hinüberzählen auf den
Feldern eines Eigenthümers befohlen, Zehntordnung v. 27. Juni
1kl8, Cap. 3.

(c) Nämlich da, wo der Zehnte erst nach dem Keltern, nicht schon von
den Trauben oder von dem Traubenbrci entrichtet wird.

(</) Ehemals bediente man sich der Kerbhölzer.

Z. 161 .

Für die Zehntvcrpachtung gelten nachstehende Regeln:

1) Aus rein sinanzictten Gründen würde sie vortheilhafter

nur auf ein einziges Jahr geschlossen (er), doch macht die Ab¬

sicht, einer gänzlichen Umwandlung leichter Eingang zu ver¬

schaffen, das Gegentheil rathsam.

2) Man nimmt sie im ersten Falle erst im Laufe des Som¬

mers vor, nachdem man eine Besichtigung der zehntbaren Län¬

dereien und eine Abschätzung des muthmaßlichen Ernteertrages

durch Sachverständige veranstaltet hat.

3) Den Pachtlustigen werden die Bedingungen vorgelegt

welche sich beziehen

a) auf die Einrichtungsart des bei den Fruchtzehnten in Kör¬

nern festgesetzten Pachtzinses, namentlich auf die Bestim¬

mung des Marktpreises, nach welchem jener in Geld abzu¬

führen ist (-),

b) auf die bei Unfällen zu bewilligenden Nachlässe,

v) auf die vorbehaltene Genehmigung einer höheren Finanz¬

behörde; indeß ist es den Pachtlustigen annehmlicher, wenn

die unteren Beamten befugt sind, solche Angebote, die eine

gewisse Grenze erreichen, sogleich unbedingt zu genehmigen,

U) Sodann wird die Werfleigerung abgehalten.
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(«) Weil in diesem Falle weniger Ungewißheit über die Ergiebigkeit der
Ernte stattfindct, Rcgcnauer, S. 23. —In Würtemberg ist
neuerlich die mehrjährige Verpachtung Regel, s. Hoffman»,
S. 82. 89.

(/-) Baden: Am 1. Sept. wird den Pachtern eröffnet, welchen Thcii des
Pachtzinses die Negierung in natura bedarf. Der Rest wird nach
dem Mittelprcise der 4 nächsten Wintermonate in Geld angesetzt,
doch mit Abzügen von 5—lO Procent nach der größeren oder gerin¬
geren Entfernung vom Marktortc. V. v. 2l. Mai 1822.

§. 162.
Die temporäre Abfindung mit der zehntpflichtigen Gemeinde

oder mit der Gesammtheit der Zehntpflichtigcn in ihr ist keine

wahre Verpachtung, weil der Zehnte nicht wirklich eingezvgen,
sondern die Abfindungssumme unter den Mitgliedern der Ge¬
nossenschaft nach ihrer Wahl umgclcgt oder sonst von ihnen auf¬

gebracht wird. Dieses Mittel ist als eine Vorbereitung zur
gänzlichen Umwandlung des Zehnten nützlich und verdient bei
gleicher Einträglichkeit für die Staatscasse der Verpachtung vvr-
gezogen zu werden. Man kann dasselbe auch auf mehrere Jahre
hinaus erstrecken, nach Maßgabe einer Durchschnittsberech¬
nung (r<). Man muß zu diesem Behufs ein genaues Verzeich¬
niß der zehntpflichtigen Ländereien jeder Art zu Grunde legen.
Die Summe wird bei dem Getrcidezehnten in Früchten bedun¬
gen und in diesen oder in Geld nach den Marktpreisen abge¬
führt. Da sie sich auf ausgedroschene Körner bezieht, so müssen
zwar die Ablösenden die Kosten des Dreschens übernehmen,
aber sie behalten dafür das zur Vermehrung der Düngestoffe
nützliche Stroh.
(«) In Würtemberg meistens sogar auf 27 Jahre. Daher hat man die

zum Zehnten gehörigen Scheunen und Keltern schon verkauft. Her¬
degen, S. 77.

Z. 163.
Die in dem Wesen des Zehnten, als einer Abgabe von dem

Roherträge, liegende Erschwerung landwirthschaftlicher Verbes¬

serungen, so wie die Kosten, Verluste und Störungen bei der
Erhebung machen, wenn die Kunst im Landbau und die Einsicht
der Landwirthe einen gewissen Grad erreicht haben, eine Ab¬
schaffung dieser Abgabe wünschenswerth, 1h Z. 66—68. Wäh¬
rend die berechtigten Privatpersonen nicht zum Aufgebcn des
Z. gezwungen werden dürfen, wenn ihnen nicht der ganze Ersatz
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für den bisherigen Reinertrag desselben dargeboten wird, könnte

der Staat bei den Domänen-Z. sich mit einer unvollständigen
Entschädigung begnügen, um jene wohlthätige Maßregel zu er¬
leichtern. Aber wenn gleich die Wichtigkeit des Zweckes ein sol¬

ches Dpfcr rechtfertigen könnte, so ist doch dieses Verfahren er¬
heblichen Bedenken auSgcsctzt. Es fiele nämlich dann leicht eine
unverdiente Gehässigkeit auf die übrigen Zchntherren, die einen
solchen Verlust nicht erleiden können, weil sie nicht, wie der
Staat in den Steuern, ein Ersatzmittel dafür in ihrer Gewalt
haben (II, Z. 01), auch ist cs unbillig, wenn der eine Thcil der
Zehntpflichtigen sich von der Zehntlast leichter befreien kann als der

andere. Soll zur Beseitigung des Zehnten ein Beitrag von der Gc-
sammtheit der Staatsbürger,!), i. aus.der Staatskasse, geleistet wer¬
den,so ist cs gerecht,ihn gleichmäßig allenZchnten zuzuwcndcn. Daß
der Staat einen.Thcil desAblösungsbetrages zuschicßen solle (r,),
läßt sich nicht mit zureichendem Grunde aus der ursprünglichen
Steuernatur des Zehnten als nothwcndig darthun (/-), weil
diese keineswegs allgemein anzunchmcn ist (c) und sich jeden¬
falls seit Jahrhunderten verloren hat. Der Z. enthält keine Un¬
gerechtigkeit in sich, denn die zchntbaren Ländereien werden ver-

hältnißmäßig wohlfeiler erkauft, auch wird die Abschaffung des
Z. nicht durch jenes Mittel bedingt (ei), doch gibt dasselbe eine
Erleichterung und Beschleunigung und es lassen sich Gründe
der Volkswirthschaftspflcge (II, Z. 61. Nr. 5.), und der Staats¬

klugheit dafür angcben (e). Die Umwandlung und Ablösung
der Privatzchntcn gelangt da, wo ein solcher Staatszuschuß
gegeben wird, unter die Aufsicht der Finanzbchörden, weil diese
zu prüfen haben, ob die Abkaufssumme dem Gesetze gemäß aus-
gemittelt worden sei (/).
(«) Der Staatsbeitrag kann in doppelter Weise angesetzt werden, I) als

eine Quote des Ablösungscapitals, z. B. >/z desselben, 2) als der
Mehrbetrag dessen, was der Zehntherr zu fordern hat, über die
schuldige Leistung des Zehntpflichtigen, z. B. das 20 u. l8fache.

(») Nach von Rottcck sollten die Skaatszchntcn unentgcldlich aufgeho¬
ben, Privatzehntherren mit dem Ussachen des Reinertrages und im
Falle eines erweislichen privatrechtlichen Titels mit dem ISfachen
abgcfunden werden, wozu der Zehntpflichtige das Sfachc, das Uebrige
der Staat zuzuschießen hätte. Vcrhandl. der bad. 2. K. 1831,
Beil. I, 2S. Vgl. v. Aretin und v. Rottecks Staatsr. d. constit.



Monarch. II, 272. 276. — Nach dem Anträge der Majorität der
Zehntcommission in der 2. Kammer sollte der Berechtigte, und also
auch die Domänencaffe, das lSfache erhalten, wovon das llfache dem
Pflichtigen zur Last fiele; der Staat schösse bei den Privatzehnten
das bfache zu. Die Minorität wollte dem Zehntpflichtigen das
13fache des reinen Ertrages auflegen und den Zuschuß der Staats-
casse für die Privatberechtigten auf das Sfache beschränken. Die
Kammer selbst sprach sich 1831 dafür aus, daß der Berechtigte das
lSfache erhalte und der Pflichtige hievon zahle.

(c) II, §. 66 und die dort (a) angef. Schriften von Aachariä, Birn¬
baum, v. Babo und Rau. Kröncke, lieber Aufhebung rc. S.
49, ferner vergl. Möser, Patriot. Phantas. IV, Nr. 67. — Lang,
Histor. Entwickl. der teutschen Steuerverfassung. S. 38. — Mit-
tcrmaier, Grunds, des deutschen Priv. R. §. I8l.

(ei) Einen Beweis liefert namentlich das Großh. Hessen, Gesetz v. 15.
Aug. >8>6,in Goldman n, Gesetzgebung des Großh.Hessen in Bezie¬
hung auf Befreiung des Grundeigenthums rc. 1831. S. 267. lieber
die Wirkungen dieses Gesetzes s. Goldman n, S. 65. Die fiskalischen
I. waren schon biß zum !. Jan. 1831 in 32U von 604 Gemarkungen
ganz, in anderen vorläufig lheilwcise umgewandelt worden. Auch in
Nassau hat die Zehntablösung einen guten Fortgang, und zwar durch
freie Vereinbarung der Betheiligten. In Sachsen, Hannover und
Weimar (Ges. v. 18. Mai 1848) findet ebenfalls Umwandlung oder
Ablösung ohne StaatSbeitraq statt.

(e) Dahin gehört z. B. der Eindruck des in Frankreich 1789 gegebenen
Beispiels und die Berschlimmerunq in der Lage des Bauernstandes
seit dem Mittelalter durch die Besteuerung. — In Baden ist, nach
den in (u) erzählten Vorgängen, im Zehntgesetze vom 25. Nov.
1833 der sehr beträchtliche Staatszuschuß von s-z der Ablösungs¬
summe festgesetzt worden, der überdies bis zur beendigten Ablösung
jedes Zehntrechres oder wenigstens bis zum l.Jan. 1844, vom l. Jan.
1834 an, mit Zwischen zinsen zu 4 Proc. verzinset wird. Am 1. Jan. 1849
waren nur noch 5 Domanialzehntrechte nicht abgelöst. Die hieraus ent¬
springende Vermehrung der Staatsschuld wird zu 9-900 000 fl. be¬
rechnet (s. Bericht des ständischen Ausschusses vom 8 Dcc. 1840 von
Speyerer). Die Last, die für die uvrigen Staatsbürger aus
jenem großen Staatsbeitrage entsteht, mindert sich darum, weil die
Zehntpllichiigen selbst zu den Steuern beitragen, also ungefähr V-
der Ausgaben tragen, beiläufig von 20 auf >2 Procent dee Kapitals.
Die Verhandlungen der beiden Kammern von 1833 bilden eine aus¬
führliche Erläuterung des Zehntgeletzes, doch wurde der Zweifel an
der Zweckmäßigkeit jener großen Staatsausgabe am wenigsten beach¬
tet. — lieberblick des Gegenstandes in dem Vorträge von N a u,
Prokok. der 1. K. I, 255 — Aufsätze von Lotz und Regenaue r in
Rau, Archiv II, 1. Heft. — Vogelmann, Die Z.- Ablösung im
Gr. Baden, Karlsr. 1838. — Die Regierung von Bern hat in den
letzten Jahren das ganze Zehntablösungscapital an der Stelle der
Zrhntpflichtigen bestritten!

</) In Baden ist zur Leitung des Ablösungsgeschäftes eine eigene Zehnt-
sectionin der Hofdomäncnkammer errichtet worden.

Z. 163.
Die beiden Schritte, welche zur gänzlichen Beseitigung der

Zehntpflicht geschehen können, sind



1) die Umwandlung des Z. in eine dem Reinertrag desselben

entsprechende Rente (Z e h ntsix iru ng), aus Verlangen der

Zehntpflichtigen, d. h. der Mehrzahl in jeder Gemeinde. Das

hiebei einzuschlagende Verfahren ist II, §. 70. angegeben wor¬

den. Die Rechnungen der Domänenverwaltungen enthalten

hinreichenden Stoff, um den rohen und reinen Ertrag des Z. in

der zur Ausmittlung des Durchschnitts gewählten Jahresreihe

zu erforschen, wobei auch zu berücksichtigen ist, daß die Aehnt-

scheunen und Keltergebäude verkauft werden können («). Bleibt

die an die Stelle des Z. tretende Rente einstweilen stehen, seist

es rathsam, sie bei dem Getreidezehntcn nicht in einer festen

Geldsumme auszudrücken, weil diese nicht blos unter dem Ein¬

flüsse der Veränderungen in den Preisen der edlen Metalle steht,

sondern auch in wohlfeilen Jahren schwer aufgebracht wird (S).

Eine in Getreide angesetzte und entweder in Körnern oder nach

dem Marktpreise zu entrichtende Rente (A) vermeidet zwar die¬

sen Nachthcil, wird aber dagegen in theuren Jahren den Pflich¬

tigen sehr beschwerlich, und dieses Uebel kann nur auf eine um¬

ständliche Weise durch Nachlässe gehoben werden (</). Zwischen

beiden Methoden bietet sich ein Mittelweg dar, indem man zwar

die Rente in Getreide ansetzt, aber nur einen Theil derselben

nach dem Marktpreise des Jahrs, einen andern Theil nach einem

langjährigen Durchschnittspreise bezahlen läßt, II, §. 59. Ist die

Rente sogleich zur Ablösung bestimmt, so reicht die Ausmittlung

in einem Geldbeträge hin.

2) Der Ab kauf durch eine Geldsumme. Da diese durch

den Besitz des erforderlichen Capitals bedingt wird, so ist sie

nicht so leicht auszuführen, als die Umwandlung. Es ist daher

dienlich, beide Schritte von einander zu trennen, mit der Um¬

wandlung anzufangen, jedoch sogleich die Regel für die Ablö¬

sung aufzustellcn, so daß diese beliebig von den Zehntpflichtigen

vorgenommen werden kann. Won dem Ablösungscapitale wird

ein den Lasten entsprechender Theil ausgeschieden und denen

übergeben, welche diese Lasten künftig zu übernehmen haben (s).

Die Ablösung geschieht am leichtesten, wenn den Zehntpflichti-
Rau, Polin Oekon. 3te Ausg. III. 14
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gen das Ablösungscapital vorgeschosscn und dessen Tilgung

durch eine Zcirrente gestattet wird (/f).
(«) Im Gr. Hessen sollen nach Z. 4 des ang. Gesetzes drei von der Hof¬

kammer, derGemeinde und dem Justizamte ernannte Sachverständige
die Schätzung vornehmen. Jndeß zeigte sich, daß die vorläufigen
Durchschnittsberechnungen der Obersinanzkammer völliges Zutrauen
gewannen und die Bestellung der Sachverständigen allmälig nicht
mehr verlangt wurde. Goldmann, S. —Hundeshagen
(Zeitbedürfnisse, 1, Heft. 1833. S. IS) macht auf ein noch nicht be¬
nutztes Hülfsmittcl zur Schätzung aufmerksam, nämlich den Preis¬
unterschied des belasteten und des lastfrcicn Landes; nur müßte hie¬
bei auf Gleichförmigkeit der verglichene» Ländereien nach Boden,
Lage re, genau geachtet werden. — In Baden sind viele Ablösungen
von ärarischcn Z. auf den Grund der von den Domänenverwaltun-
gcn ausgestellten Ertragsbcrechnungcn abgeschlossen und es ist nur
selten von dem umständlichen gerichtlichen Verfahren Gebrauch ge¬
macht worden. Zwei Instructionen der Hof-Dom. K. vom l 9. Juni
1835 für die Domänenbcamtcn.

(-) Den Weinzchntcn in eine Weinrentc umzuwandeln, verbietet die
verschiedene Beschaffenheit des Weines von Jahr zu Jahr. Es bleibt
daher nur eine Geldrcnie übrig, auch tritt hier eine Erleichterung
zufolge der großen Administrationskosten ein, weßhalb die dem Rein¬
erträge gleichkommcnde Rente ziemlich gering ausfällt. In Zeiten
wiederholter Fchljahre kann eine thcilwcise Stundung der Gcldrente
nothwendig werden.

(c) Angef. Gr. Hess. V. §. 12.— Baicr. V. über die Umwandlung der
Zehnten rc. des Staates vom 8. Febr. 1825, §.4. — Regenauer,
a. a. S. 55. — In Bessern waren von den 8503 Gemarkungen, in
denen der Staat Z. hat, zu Ende 1841 in 7981, Ende 1815 in 8112
die Z. vollständig umgewandelt („fixirt")-

(ss) Regenauer, S. 69.— Baier. V. §. II.— Eine Milderung liegt
freilich auch darin, daß die Zehntrente wegen des Abzugs für Kosten
und Verluste geringer ausfällk, als der Zehnte selbst. Im Gr. Hessen
haben sich nach Kröncke (lieber Aufhebung rc. S. 10) die Renten
nur zu 45 Proc. des Zehnt-Bruttoertrages gestellt!

(e) S. II, §. 70, Nr. 4. — Die Baulasten bildeten die Hauptschwicrigkeit
bei der bad. Zehntablösung. Adresse beider Kammer» in diesem Be¬
treff, veranlaßt durch die Motion von Vogelmann, im 1.1840, s.
Comnssfsionsbcricht in d. 1. K. Beil. 180 (von Rau). Verordn, v.
35. März 1841.

(/') S. II, §. 60. — Die bad. Zehntschuldentilgungscasse leiht den
zehntpflichtigen Gemeinden das Capital gegen einen Zins und Tilge-
betrag. Sie hatte am letzten Juni 1846 2^532 597 fl. Capital bei
denselben ausstehen; manche Gemeinden machten sich zu einer jähr¬
lichen Abtragung von >/„ >/g, >/j„, >/,2 rc. des Capitals anheischig.
S. Ausschußbericht v. 8. Dcc. 1840 (von Rau) in d» Vcrhandl. d.
2. K. v. 1841, 1, 58.

Z. 165.

Die zu den Kammergütcrn gehörenden Weiderechte auf

Privatländereien werden gewöhnlich durch Verpachtung benutzt.



Die Nachtheile solcher Rechte für den Landbau und die aus der

Ausübung der Wcidcgercchtigkeit herrührendcn Streitigkeiten
(Ich Z. 72 ff.) werden sehr gemindert, wenn die weidepflichtige

Gemeinde selbst als Pachterin auftritt, sic mag nun auf ihre

Rechnung eine Schäferei halten oder die Weide ganz ruhen las¬

sen. Es ist daher zweckmäßig, solche Pachtverträge mit den Ge¬

meinden zu Stande zu bringen, zugleich aber die dauernde Um¬

wandlung in feste Grundzinse, nach dem bisherigen Durch¬

schnittsertrage, zu begünstigen (»>.
O) Großh. Hess. Ges zur Umwandlung der fiscal. Schaafweidercchte

vom 21. Mai l8l 7, Goldmann, S. 82. 222. — Ueber die Doma-
nial-Wciderechle in Baden s. Wehrer, S. 34.
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